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Zusammenfassung  

Grüner Wasserstoff ist im straßenbasierten Verkehrssektor eine Option für die Antriebswende. Dabei 
treffen die unter Druck vorteilhafte gravimetrische und volumetrische Dichte sowie vereinfachte Betan-
kungen von Wasserstoff-Fahrzeugen im Vergleich zu Batterie-Fahrzeugen auf Energieeffizienz-Nach-

teile sowie aktuell geringere Marktreife und höheren Anschaffungs- und Betriebskosten. So ist Strom 
im Gegensatz zur Wassererstoff mittlerweile in den Energiekosten konkurrenzfähig zu den fossilen 
Kraftstoffen. Das umweltökonomische Instrument der THG-Minderungsquote kann perspektivisch 

Konkurrenzfähigkeit für grünen Wasserstoff im Verkehrssektor gegenüber fossilen Kraftstoffen ermög-
lichen. Diese Teilstudie kommt zu dem Schluss, dass statt einer allgemeinen Technologieoffenheit im 
Verkehrssektor sich die Forschung und der potenzielle Einsatz von Wasserstoff im Verkehrssektor ins-
besondere auf die (Nutzfahrzeug-)Anwendungsbereiche konzentrieren sollte, in denen die vorteilhaf-

ten Eigenschaften von Wasserstoff-Fahrzeugen auch einen entscheidenden ökonomischen Vorteil ge-
genüber Batterie-Fahrzeugen haben. Insgesamt wird grüner Wasserstoff im straßenbasierten Ver-
kehrssektor im Vergleich zur direkten Nutzung von grünem Strom eine eher untergeordnete Rolle spie-

len. 
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Vorbemerkung 

Die Studienreihe „Grüner Wasserstoff für die Energiewende – Potentiale, Grenzen und Priori-täten< soll einen Überblick entlang der Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff und da-

mit von der Wasserstofferzeugung bis hin zur Anwendung in den verschiedenen Verbrauchs-

sektoren geben.  

Durch techno-ökonomische Betrachtungen werden verschiedene relevante Technologien im 

Hinblick auf ihre Potentiale und Grenzen bewertet und daraus Prioritäten für den zukünftigen 

Einsatz von grünem Wasserstoff abgeleitet. Dafür werden die „Potentiale, Grenzen und Priori-täten< aufbauend auf den Arbeitsgruppen des NRL und deren Referenzprojekten in folgenden 

Themenbereichen untersucht und sukzessive veröffentlicht: 

• Studienreihe Teil 1: Grüner Wasserstoff als Markt der Zukunft 

• Studienreihe Teil 2: Wasserstoffanwendung im Gebäudesektor 

• Studienreihe Teil 3: Wasserstoffanwendung im Verkehrssektor 

• Studienreihe Teil 4: Wasserstoffanwendung im Industriesektor 

• Studienreihe Teil 5: Wasserstoff Erzeugung 

• Studienreihe Teil 6: Wasserstoffanwendungen im Sektoren-Vergleich 
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1. Einleitung 

1.1 Herausforderung: Klimaneutralität 2045 

Die Bundesrepublik Deutschland hat mit dem 

2021 nachgebesserten Bundes-Klimaschutz-

gesetz (KSG) beschlossen, bis 2045 Kli-

maneutralität zu erreichen. Dafür müssen ne-

ben der Energiewirtschaft auch die Ver-

brauchssektoren Industrie, Verkehr und Ge-

bäude vollständig treibhausgasneutral wer-

den, was eine enorme Herausforderung dar-

stellt.  

Abbildung 1 zeigt, dass der Weg zur vollstän-

digen Treibhausneutralität anspruchsvoll ist. 

Seit dem Referenzjahr 1990 konnten in 30 

Jahren bis 2020 die Emission von Treibhaus-

gasen (THG) zwar um 40 % reduziert werden, 

das entspricht durchschnittlich 17 Mio. t CO2-

Äq. pro Jahr1 (hellgrauer Bereich). In den 

nächsten 25 Jahren von 2020 bis 2045 müs-

sen die THG-Emissionen aber um die restli-

chen 60 % gesenkt werden, das entspricht 

durchschnittlich 30 Mio. t CO2-Äq. pro Jahr2 

(dunkelgrauer Bereich). Die jährliche THG-

Minderung muss zukünftig also deutlich am-

 
1 40 % / 30 Jahre = 1,33 % pro Jahr → 1,33 % von THG-Emissionen1990 = 1.242 Mio. t CO2-Äq. * 1,33 % = 17 Mio. t CO2-Äq 
2 60 % / 25 Jahre = 2,40 % pro Jahr → 2,40 % von THG-Emissionen1990 = 1.242 Mio. t CO2-Äq. * 2,40 % = 30 Mio. t CO2-Äq 

bitionierter ausfallen als in den letzten 30 Jah-

ren, um das Ziel der Klimaneutralität 2045 er-

reichen zu können. Es gilt, sämtliche dafür 

notwendige Technologien zügig in die breite 

Anwendung zu führen. 

Mit der „Nationalen Wasserstoffstrategie< hat 
die Bundesregierung der Bundesrepublik 

Deutschland im Sommer 2020 die Bedeutung 

von grünem Wasserstoff (= aus erneuerba-

ren Energien gewonnen) einen zentralen 

Baustein für die erfolgreiche Energiewende 

unterstrichen (BMWi 2020). Die Herstellung 

und Anwendung von grünem Wasserstoff und 

deren Technologie als „Markt der Zukunft< 
unterliegen derzeit noch vielfältigen techni-

schen und wirtschaftlichen Herausforderun-

gen. Die vorliegende Studienreihe „Grüner 

Wasserstoff für die Energiewende – Poten-

tiale, Grenzen und Prioritäten< widmet sich 

diesen Themen und präsentiert eine Einord-

nung im Rahmen des Verbundforschungspro-

jektes „Norddeutsches Reallabor< (NRL).  

Abbildung 1: Treibhausgasemissionen der einzelnen Sektoren seit 1990 mit Zielen bis 2045 
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1.2 Das Verbundforschungsprojekt Norddeutsches Reallabor (NRL) 

Das Verbundforschungsprojekt NRL „Nord-deutsches Reallabor<3 (2021 bis 2026) ist ein 

im Rahmen des 7. Energieforschungspro-gramms mit dem Förderschwerpunkt „Real-
labore der Energiewende< mit rund 52 Millio-nen € gefördertes Projekt. Ziel des NRL ist es, 

die Transformation des Energiesystems zu 

erproben und so den Weg zu einer schnellen 

Defossilisierung aller Verbrauchssektoren zu 

demonstrieren. Dabei werden die Erzeu-

gungsregionen von grünem Strom Schleswig-

Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit 

der Verbrauchsregion Hamburg gekoppelt. 

Dabei wird die Wasserstoff-Wertschöpfungs-

kette abgedeckt von der Bereitstellung über 

den Transport und die Speicherung bis zur 

Umwandlung von Energie in der Industrie, 

der Wärmeversorgung und dem Mobilitäts-

sektor. Diese Vielfalt ermöglicht eine inte-

grierte Betrachtung des Energiesystems und 

dessen Erzeugungs- und Verbrauchssektoren 

im NRL. 

Konkret arbeiten im NRL 23 Förderpartner, 

30 assoziierte Partner sowie 6 Behörden und 

Ministerien der beteiligten Landesregierun-

gen zusammen. Dabei entstehen in den nächs-

ten Jahren 22 Referenzanlagen wie beispiels-

weise acht Elektrolyseure mit einer Wasser-

stoff-Erzeugungskapazität von bis zu 42 MW, 

bis zu 200 wasserstoffbetriebene Fahrzeuge 

verschiedener Klassen in unterschiedlichen 

Nutzungsszenarien und drei Projekte zur Ab-

wärmenutzung in einem Umfang von 700 

GWh pro Jahr (siehe Abbildung 2 und Abbil-

dung 3). Mit den geplanten Vorhaben des 

Norddeutschen Reallabors können etwa 350-

500.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr 

eingespart werden. 

 
33 Weitere Informationen und Publikationen aus dem NRL finden Sie unter www.norddeutsches-reallabor.de. 
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1.3 Zielsetzung und AufbauIm Teil 1: „Grüner Wasserstoff als Markt der Zukunft< der Studienreihe Grüner Wasser-
stoff für die Energiewende – Potentiale, Gren-zen und Prioritäten< wurde eine Einführung 
in die Rolle von grünem Wasserstoff als Markt 

der Zukunft gegeben. Darauf bauen die weite-

ren Teile zur Wasserstoff-Anwendung und 

Erzeugung auf. 

In diesem Teil 3: Wasserstoffanwendung im 

Verkehrssektor wird die Rolle von Wasser-

stofftechnologien im Vergleich zu den weite-

ren alternativen Antriebsmöglichkeiten der 

straßenbasierten Mobilität eingeordnet und 

bewertet.  

Dazu wird in Kapitel 2 zunächst der aktuelle 

Stand THG-Emission-Reduzierung im Ver-

kehrssektor aufgeführt. In Kapitel 3 werden 

dann relevanten Technologien zur THG-Emis-

sion-Reduzierung dargestellt. Anschließend 

werden in Kapitel 4 diese Technologien vor 

dem Hintergrund des Markthochlaufs von 

Wasserstoff ökonomisch bewertet. In Kapitel 

5 wird darauf eingegangen, welche Rolle 

diese Technologien für das NRL und die NRL-

Modellregion spielen. Abschließend werden 

in Kapitel 6 auf Grundlage der erarbeiteten 

Erkenntnisse dieser Studie die Potentiale, 

Grenzen und Prioritäten von Wasserstoff-

technologie in dem Verkehrssektor bewertet. 

Grundlage für diese Teilstudie sind Literatur-

recherche, Experteninterviews mit Praxis-

partnern aus der NRL-Modellregion und dar-

über hinaus sowie eigene Modellierungen. 

   

Abbildung 3: NRL-Projektpartner 
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2. Erneuerbare Energien im Verkehrssektor 

Abbildung 4: Entwicklung Anteil Erneuerbarer Energien in den verschiedenen Sektoren von 2000 bis 20224

Im Verkehrssektor wurden 2023 auf nationa-

ler Ebene rund 148 Mio. t CO₂-Äq ausgesto-

ßen (UBA 2023b: 13). Das entspricht rund 20 

% der nationalen Treibhausgasemissionen 

(siehe Abbildung 1). Die Treibhausgasemissi-

onen im Verkehrssektor entstehen in 

Deutschland zu rund 97 % im Straßenver-

kehr, die restlichen 3 % entfallen auf den na-

tionalen Schienen-, Schiffs- und Flugverkehr 

(UBA 2022b).5 

Laut dem nationalen Klimaschutzgesetz 

(KSG) sollen im Verkehrssektor die Treib-

hausgasemissionen von 2020 um 

65 Mio. t CO₂-Äq bzw. rund 55 % auf 

85 Mio. t CO₂-Äq und bis 2045 auf null bzw. 

Netto-Treibhausgasneutralität gesenkt wer-

den. 2022 war der Verkehrssektor der einzige 

Sektor, in dem das sektorspezifische THG-

Minderungsziel verfehlt wurde und ein Emis-

sionsanstieg verzeichnet wurde (UBA 

2023b). Insgesamt sind die THG-Emissionen 

 
4 Grundlage ist (BMWK & AGEE-Stat 2022, 2023). 
5 Auf europäischer Ebene ist der Anteil an den THG-Emissionen im Straßenverkehrs mit 71,7 % geringer, dort haben insbesondere 
Schiffsverkehr mit 14,1 % und Flugverkehr mit 13,4 % einen größeren Anteil (EEA 2022: 17). 
6 Ein Beispiel für einen solchen Effizienz-Rebound-Effekt: Der klassische VW Käfer aus dem Jahr 1955 hat 7,5 l/100 km verbraucht, 
der moderne VW Beetle aus dem Jahr 2005 mit rund 7,1 l/100 km in etwa dasselbe. Die Effizienzgewinn durch technologischen 
Fortschritt sind in der Steigerung der Leistungsfähigkeit des Motors (von 30 PS auf 75 PS), der Steigerung der Spitzengeschwin-
digkeit (von 110 km/h auf 160 km/h) und der Erhöhung des Fahrzeuggewichts (von 730 kg auf 1200 kg) zu finden – aber nicht in 
der Senkung des tatsächlichen Kraftstoffverbrauchs (Santarius 2012: 12). 

im Verkehrssektor im Vergleich zu den ande-

ren Sektoren seit 1990 mit damals 

163 Mio.  t CO₂-Äq bis 2023 nur marginal um 

rund 15 Mio. t CO₂-Äq gesunken (UBA 2022b, 

2023b: 13). Dies liegt insbesondere daran, 

dass die Effizienzgewinne durch die stetig 

wachsende Verkehrsleistung (KBA 2022b) 

und höhere Motorisierungen wieder aufge-

zehrt worden sind (SRU 2021: 57).6 Um die 

Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor 

zu senken, wurde in der Vergangenheit die Ef-

fizienz der Motoren gesteigert und erneuer-

bare Energien in Form von Biodiesel (2020: 

30 TWh, entspricht rund zwei Drittel des er-

neuerbaren-Energie-Anteils im Verkehrssek-

tor), Bioethanol (2020: 8  TWh) und grünem 

Strom (2020: 5 TWh) dem fossilen Kraftstoff 

beigemischt und dadurch substituiert (UBA 

2021). Die Beimischung von Biokraftstoffen 

ist dabei aufgrund ihrer potenziellen Nut-

46,2 %

17,4 %
6,8 %0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Anteil Erneuerbare Energien in den Sektoren Strom, 
Wärme und Verkehr von 2000 bis 2022 (in %) 

Stromsektor Wärmesektor Verkehrssektor
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zungskonkurrenz mit der Nahrungs- und Fut-

termittelproduktion und dem Naturschutz an 

ihre gesellschaftlich-akzeptierten Grenzen 

gestoßen.7 Zudem kann die Beimischung nur 

ein erster Schritt in Richtung Defossilisierung 

sein, da immer noch signifikante Mengen an 

fossilem THG ausgestoßen werden.8 Insge-

samt stagniert der Anteil der erneuerbaren 

Energien im Verkehrssektor seit Mitte der 

2000er bei rund 5 bis 7 % (siehe Abbildung 

4). 

Um die THG-Emissionen im Verkehrssektor 

weiter zu reduzieren, gibt es im Rahmen der 

Verkehrswende eine Hierarchie an Lösungs-

strategien, die es für eine ganzheitliche Ver-

kehrswende in dieser Reihenfolge auch zu 

kombinieren gilt (Schneidewind 2019: 225–
227; SRU 2017: 77; UBA 2019: 191; Wupper-

tal Institut 2020: 74-88): 

• Mobilitätswende: Verringerung des Ver-
kehrsaufkommens (weniger Personen- 
und Tonnenkilometer durch bspw. 
kompakte, multizentrische Städte und 
Konsolidierung des Güterverkehrs),  

• Verkehrsträgerwende: Verlagerung auf 
möglichst energieeffiziente und klima-
freundliche Verkehrsmittel (höherer 

Anteil von Verkehrsträgern mit gerin-
gerem Energiebedarf pro Tonne- /Per-
sonenkilometer, indem bspw. ÖPNV, 
Zug sowie Fuß- und Radverkehr den 
PKW-, LKW- und Flugverkehr ersetzen 
und Fahrzeuge optimiert ausgelastet 
werden), 

• Antriebswende: Verbesserung der Ef-
fizienz von Fahrzeugen und Verkehrs-
systemen durch Vermeidung der 
THG-Emissionen pro Energieeinheit 
durch die Ersetzung der fossilen 
Kraftstoffe durch bspw. Elektrizität, 
Wasserstoff und synthetische Kraft-
stoffe. 

Entsprechend des NRL-Fokus auf die effizi-

ente Nutzung alternativer Antriebe im Ver-

kehrssektor konzentriert sich diese Studie im 

Folgenden insbesondere auf die unterste Lö-

sungsstrategie, die Antriebswende und damit 

auf die Substitution fossiler Kraftstoffe mit 

Hilfe erneuerbarer Energien. Dabei wird ins-

besondere der Straßenverkehr als größter 

THG-Emittent im Verkehrssektor betrachtet, 

auf andere Verkehrsträger wird nur am 

Rande exemplarisch eingegangen.

  

 
7 Als Reaktion auf die Kontroverse um Biokraftstoffe, wurden in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (RED II) fortschritt-
liche Biokraftstoffe definiert (Positivliste auf Basis von biogenen Abfall- und Reststoffen) und gefördert (EU-Richtlinie zur Förde-

rung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 2018, Anhang IX). 
8 Treibhausgasemissionen ausgewählter Kraftstoffe (Well-to-Wheel Betrachtung): Benzin = 2,88 kg CO2-Äq / l; Benzin E5 = 
2,80 kg CO2-Äq / l; Benzin E10 = 2,72 kg CO2-Äq / l; Diesel = 3,24 kg CO2-Äq / l; Diesel D7 = 3,15 kg CO2-Äq / l; Biodiesel = 
1,92 kg CO2-Äq / l (BMVI 2014: 26; DIN EN 16258:2013-03 o.J.). 
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3. Technologien der Antriebswende 

 

Abbildung 5: Schematischer Aufbau der verschiedenen Antriebstechnologien BatterieFZ, Brennstoffzel-
lenFZ, E-FuelsFZ und OberleitungFZ

Antriebswende bedeutet, den klassischen Ver-

brennungsmotor-Antrieb (FossileFZ), welcher 

durch die Verbrennung von fossilen Kraftstof-

fen THG emittiert, durch eine treibhausgas-

neutrale Antriebstechnologie zu ersetzen. Da-

für kommen grundsätzlich vier alternative 

Technologie-Ansätze in Frage (siehe 

Abbildung 5), die auch in Hybridformen mit-

einander kombiniert werden können: 

• Rein Batterieelektrisches Fahrzeug 

(BatterieFZ) mit dem Energieträger 

grüner Strom. Dabei wird das Fahr-

zeug direkt mit Strom aus einer Batte-

rie mit einem Elektromotor angetrie-

ben. 

• Brennstoffzellenelektrisches Fahr-

zeug (BrennstoffzellenFZ) mit dem 

Energieträger grüner Wasserstoff. 

Dabei wird grüner Wasserstoff in der 

Brennstoffzelle in Strom umgewan-

delt und das Fahrzeug mit einem 

Elektromotor angetrieben. 

• Verbrennungsmotor-Fahrzeug, 

dass ausschließlich klimaneutrale, 

synthetische Kraftstoffe auf grüner 

Wasserstoff-Basis (E-FuelsFZ) nutzt. 

Dabei wird das Fahrzeug durch die 

Verbrennung der synthetischen 

Kraftstoffe in einem Verbrennungs-

motor angetrieben.  

• Oberleitungs-Fahrzeug (Oberlei-

tungFZ) mit dem Energieträger grüner 

Strom. Dabei wird das Fahrzeug di-

rekt mit Strom aus einer Oberleitung 

mit einem Elektromotor angetrieben. 

Dieser Antrieb muss mit einem weite-

ren Antriebstyp auf nicht elektrifizier-

ten Strecken kombiniert werden.
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3.1 Batterieelektrisches Fahrzeug (BatterieFZ)  

Wirkungsgrad Gesamt ~ 77 % 

Wirkungsgrad  

Energiebereitstellung 

~ 100 % 

Wirkungsgrad Antrieb ~ 77 % 

Gravimetrische Dichte 0,1 bis 0,2 kWh/kg (Lithium-Batterie) 

Volumetrische Dichte 0,25 bis 0,67 kWh/dm3 (Lithium-Batterie) 

Vorteile • Hoher Wirkungsgrad 

• Rekuperation möglich 

• Vergleichsweise einfacher Antriebsstrang  
→ geringerer Wartungsaufwand im Vergleich zu FossilemFZ 

• Systemdienliche Nutzung der Batterien möglich 

Nachteile • Vergleichsweise geringe gravimetrische/volumetrische 
Dichte  

• Ladezeiten vergleichsweise lang 

• Einsatz konfliktärer Rohstoffe (insbesondere Kobalt, Nickel 
und Lithium) – könnte durch neue Batterietechnologien re-
duziert oder vermieden werden 

• Aufbau neuer Ladeinfrastruktur nötig 

 

Ein rein mit einer Batterie angetriebenes 

Fahrzeug (BatterieFZ) kann in der Nutzung als 

treibhausgasneutral bezeichnet werden, 

wenn es ausschließlich grünen Strom nutzt.  

Ein BatterieFZ ist im Vergleich zu den anderen 

alternativen Antriebsmöglichkeiten mit ei-

nem energetischen Gesamtwirkungsgrad von 

~ 77 % am effizientesten (siehe Abbildung 

6)9. Der grüne Strom kann als Energie direkt 

genutzt werden und die Ladung und Speiche-

rung in der Batterie (Wirkungsgrad ~ 90 %) 

sowie der Antrieb mit einem Elektromotor 

(Wirkungsgrad ~ 85 %) sind effizient. Der 

Wirkungsgrad eines BatterieFZ kann zudem 

durch die Nutzung von Rekuperation (Ener-

gie-Rückgewinnung im Bremsvorgang) wei-

ter verbessert werden.  

 
9 (SRU 2021: 58). In der Literatur werden leicht abweichende Wirkungsgrade angenommen, bspw. 69 % (acatech, Leopoldina & 
Akademienunion 2017: 31), 57-63 % (VDI & VDE 2022: 17) oder für ein BatterieFZ -LKW 73 % (Öko-Institut & HHN 2020: 44) und 
80 % (Fraunhofer ISI 2018: 6). 

Die Herstellung eines BatterieFZ ist insbeson-

dere durch die Batterieherstellung energiein-

tensiv und löst damit aktuell in der Herstel-

lung insbesondere durch den weltweiten 

noch sehr hohen Anteil an fossiler Energie in 

der Stromproduktion mehr THG-Emissionen 

aus als ein FossilesFZ. Gleichzeitig sind über 

den gesamten Lebenszyklus bei einem Batte-

rieFZ-PKW die THG-Emissionen schon beim 

aktuellen nationalen Strommix geringer als 

bei einem FossilenFZ-PKW. Wird zukünftig 

auch in der Herstellung ausschließlich grüner 

Strom genutzt, ist der THG-Vorteil umso grö-

ßer (Agora Verkehrswende 2019b, 2019a; 

BMU 2021: 6–7; Hoekstra 2019; Hoekstra & 

Steinbuch 2020; ICCT 2021; Specht & Fabia-

nek 2022: 13–23; T&E 2020, 2022; Wietschel, 

Kühnbach & Rüdiger 2019). 
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Abbildung 6: Energetischer Gesamtwirkungsgrad verschiedener Antriebsoptionen10 

Die Vorteile von einem BatterieFZ werden 

ökonomisch insbesondere in dem geringeren 

Wartungsaufwand für einen elektrischen An-

trieb im Vergleich zu einem E-FuelsFZ mit Ver-

brennungsantrieb sowie in den geringeren 

Energiekosten durch die direkte Stromnut-

zung im Vergleich zu einem Brennstoffzel-

lenFZ sowie einem E-FuelsFZ gesehen. 

Vorteilhaft ist für ein BatterieFZ zudem, dass 

analog zum BrennstoffzellenFZ und in Kon-

trast zu einem E-FuelsFZ bei einem BatterieFZ 

 
10 Der Gesamtwirkungsgrad-Vergleich in dieser Studie vernachlässigt die Transport- & Speicherverluste, da diese insbesondere 
im Bereich BrennstoffzellenFZ je nach Herkunft und Kompression des grünen Wasserstoffs stark variieren. Für Strom können na-
tionale Netzverluste von rund 4,5 % angenommen werden (BNetzA 2022: 35), für grünen Wasserstoff aus nationaler Produktion 
Transport- & Speicher-Verluste von 15 % (Quaschning 2018: 344) und für importierten Wasserstoff Transportverlust von 1 % 
(1.000 km Pipeline) bis 44 % (Fischer-Tropsch-Produkte 10.000 km per Schiff) (Staiß, Adolf, Ausfelder et al. 2022: 42). Tendenziell 
wird der Gesamtwirkungsgrad durch die Einbeziehung der Transport- & Speicherverluste für ein BatterieFZ gegenüber einem 
BrennstoffzellenFZ noch vorteilhafter. 

keine weiteren Luftemissionen (Stickoxide 

(NOx) und Feinstaub) ausgestoßen werden. 

Ein weiterer, gesamtsystemischer Vorteil von 

einem BatterieFZ ist, dass dessen Batterie als „vehicle-to-grid< durch bidirektionales Laden 

auch als Energiespeicher systemdienlich ein-

gesetzt werden kann. So können durch auto-

matisiertes Laden und Entladen an der Haus-

steckdose gesamtsystemische Schwankungen 

in der Erzeugung erneuerbarer Energien aus-

 nergie ereitste  ung
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Eigene Darstellung basierend auf Sachverständigenrat für Umweltfragen (2021): Wasserstoff im Klimaschutz 
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geglichen werden. In einem Brennstoffzel-

lenFZ ist dies aufgrund der kleineren einge-

bauten Batterie nur eingeschränkt möglich. 

Die Nachteile von einem BatterieFZ sind die 

vergleichsweise geringe gravimetrische und 

volumetrische Dichte der Batterie (Lithium-

Batterie: 0,1 bis 0,2 kWh/kg bzw. 0,25 bis 

0,67 kWh/dm3) (Kurzweil & Dietlmeier 2018: 

484) (siehe Abbildung 7). Zwar ist der Elekt-

romotor deutlich leichter als ein Verbren-

nungsmotor, doch kann dies das Zusatzge-

wicht einer Batterie bislang nicht kompensie-

ren (Agora Verkehrswende 2022: 23; NOW 

GmbH 2021c: 49–50). Dies bedeutet einen 

entscheidenden Nutzlastverlust für Fahr-

zeuge im Nutzfahrzeuge-Bereich. So wurde 

das zulässige Gesamtgewicht im Nutzfahr-

zeuge-Bereich für BatterieFZ (sowie Brenn-

stoffzellenFZ und OberleitungsFZ) um bis zu 2 

Tonnen erhöht, um das Zusatzgewicht einer 

Batterie auszugleichen. Durch diese Nutzlast-

kompensation und durch den zu erwartenden 

technologischen Fortschritt wird davon aus-

gegangen, dass bis 2030 der Nutzlastverlust 

für ein BatterieFZ-LKW im Vergleich zu einem 

FossilenFZ komplett kompensiert werden 

kann (Agora Verkehrswende 2022: 23–24). 

Nachteilig für ein BatterieFZ ist zudem dessen 

vergleichsweise lange Ladezeit und damit be-

grenzte Reichweite. Die Ladezeit kann zwar 

durch Schnelllade-Funktionen reduziert wer-

den,11 dabei steigen jedoch die Ladeverluste 

und somit sinkt der Gesamt-Wirkungsgrad. 

Alternativ könnte normierte Batterie als Gan-

zes gewechselt werden, sodass die Ladedauer 

minimiert wird.12 Insgesamt nimmt die Reich-

weite zu, sodass potenzielle unterwegs weni-

ger Tankstopps notwendig werden. Aktuell 

sind im PKW-BatterieFZ mit einer Reichweite 

 
11 Ein normaler Hausanschluss lädt mit 3,7 kW (Haushaltssteckdose) bis zu 22 kW (über Wallbox). Gleichzeitig wird bereits an 
MW-Ladeleistung für den Schwerlastverkehr geforscht, beispielsweise im Rahmen der Charging Interface Initiative (CharIN): 
www.charin.global. 
12 Dafür sei im nationalen Kontext das Beispiel der Batteriewechselstation INFRADianba in Berlin (www.infradianba.com) oder 
die Power-Swap-Station Initiative von NIO genannt (NIO 2022).  

bis zu 700 km pro Ladung erhältlich (Wiehl 

2023). 

Zudem ist die Leistung der Lithium-Ionen-

Batterie von Temperatur, Ladezustand und 

Alterung abhängig. So sinkt die Kapazität und 

damit die verfügbare Reichweite ab Tempera-

turen unterhalb des Gefrierpunkts, da der In-

nenwiderstand des Akkus mit sinkender 

Temperatur steigt. Zusätzlich nimmt die Alte-

rung bei hohen Temperaturen über 40 °C zu, 

wodurch sich der Wirkungsgrad verschlech-

tert (Füssel 2017: 20).  Aufgrund dieser zu er-

wartenden Degradation der Batterien wird 

bei Neufahrzeugen daher in der Regel eine ge-

ringere Nettokapazität angegeben als eigent-

lich vorhanden, um die angegebene Kapazität 

über eine bestimmte Zeitdauer gewährleisten 

zu können.  

Eine weitere anspruchsvolle, aber technisch 

lösbare Herausforderung eines BatterieFZ ist 

gesamtsystemisch das gleichzeitige Laden 

von mehreren Fahrzeugen insbesondere am 

Niederspannungsnetz (Haushalte), welches 

zu Überlastungen und damit Stromausfällen 

führen kann (Liu 2018; Nobis 2016). 

Problematisch für ein BatterieFZ ist der Ein-

satz von konfliktären Rohstoffen (insbeson-

dere Kobalt, Nickel und Lithium) (DESTATIS 

(2022))(Bechberger & Vorholt 2021; Kurzweil 

& Dietlmeier 2018: 484; Öko-Institut 2017; 

UBA 2020b; VDI & VDE 2019: 40–43) (siehe 

Tabelle 1). Hier gilt es insbesondere, die 

Nachfrage nach den konfliktären Rohstoffen 

zu minimieren. Dies kann durch die Verbesse-

rung der Recycling-Möglichkeiten sowie die 

Weiterentwicklung der Batterietechnologie 

in Richtung höherer Effizienz oder durch die 

Substitution von konfliktären Rohstoffen ge-

schehen (z.B. Forschung an Feststoff- oder 

http://www.charin.global/
http://www.infradianba.com/
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Natrium-Batterien). Zudem sind die Umwelt- 

und Sozialbedingungen der Förderung von 

konfliktären Rohstoffen zu verbessern (Öko-

Institut 2017: 55–62). Zwar ist allgemein da-

von auszugehen, dass es genug Rohstoffe für 

die weltweite Antriebswende auf BatterieFZ 

gibt (Fraunhofer ISI 2020: 13–14), gleichzei-

tig drohen neue Abhängigkeiten, da das Vor-

kommen mancher Rohstoffe auf wenige Staa-

ten weltweit begrenzt ist (HSS 2019; NOW 

GmbH 2023: 6–7), stärker als das Vorkom-

men von fossilen Energien wie Erdöl oder 

Erdgas (IEA 2022c).13  

In Deutschland sind aktuell rund 1.140.000 

reine BatterieFZ auf der Straße zugelassen, 

insbesondere PKWs (rund 1.013.000), LKWs 

(rund 61.000 – vermutlich vor allem im Be-

reich der leichten Nutzfahrzeuge (N2)) und 

Kraftomnibusse (rund 1.900) (Stand zum 

01.01.2023 (KBA 2023)). Dafür sind aktuell 

60.229 Normalladepunkte (mit Wechsel-

strom (AC)) und 11.862 Schnellladepunkte 

(mit Gleichstrom (DC)) in Betrieb (Stand zum 

01.01.2023 (BNetzA 2023)). Die Bundesre-

gierung hat im Klimaschutzprogramm 2030 

das Ausbauziel beschlossen, bis 2030 ein Netz 

von 1 Millionen öffentlich zugänglichen Lade-

punkten aufbauen zu wollen (BMU 2019: 78). 

3.2 Brennstoffzellenelektrisches Fahrzeug (BrennstoffzellenFZ) 

Wirkungsgrad Gesamt ~ 34 % 

Wirkungsgrad Energiebereitstellung ~ 67 % 

Wirkungsgrad Antrieb ~ 51 % 

Gravimetrische Dichte (700 bar, flüssig) 33,33 kWh/kg 33,33 kWh/kg 

Volumetrische Dichte (700 bar, flüssig) 1,86 kWh/dm3 2,1 bis 2,4 kWh/dm3 

Vorteile • Rekuperation möglich 

• Vergleichsweise hohe gravimetrische/vo-
lumetrische Dichte (unter Druck) 

• Vergleichsweise geringere Tankzeiten 

Nachteile • Geringerer Wirkungsgrad als Batterie FZ 

• Einsatz konfliktärer Rohstoffe (insbeson-
dere Kobalt, Nickel, Lithium und Platin) 

• Aufbau neuer Tankinfrastruktur 

Ein mit einer Brennstoffzelle angetriebenes 

Fahrzeug (BrennstoffzellenFZ) kann in der 

Nutzung als treibhausgasneutral bezeichnet 

werden, wenn das Fahrzeug ausschließlich 

grünen Wasserstoff nutzt. 

 
13 Hier seien beispielsweise genannt:  

• Lithium (insbesondere in Australien (rund 55 % der aktuellen Produktion und 25 % der Vorkommen) und Chile (rund 
25 % der aktuellen Produktion und 35 % der Vorkommen)),  

• Kobalt (insbesondere Demokratischen Republik Kongo (rund 70 % der aktuellen Produktion und 45 %)) oder  
• Graphit (insbesondere China (rund 80 % der aktuellen Produktion und 20 % der Vorkommen) (IEA 2022a: 146–155). 

Das BrennstoffzellenFZ ist mit einem energeti-

schen Gesamtwirkungsgrad von ~ 34 % im 
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Vergleich zu einem BatterieFZ deutlich ineffi-

zienter (siehe Abbildung 6)14 Zur Kraftstoff-

produktion muss der grüne Strom in der 

Elektrolyse in grünen Wasserstoff umgewan-

delt werden (Wirkungsgrad ~ 67 %). In der 

Kraftstoffnutzung wird der Wasserstoff in ei-

ner Brennstoffzelle wieder in Strom umge-

wandelt (Wirkungsgrad ~ 60 %), um einen 

Elektromotor anzutreiben (Wirkungsgrad 

~ 85 %). Analog zu einem BatterieFZ kann 

auch durch die integrierte (kleinere) Batterie 

der Wirkungsgrad eines BrennstoffzellenFZ 

durch die Nutzung von Rekuperation (Ener-

gie-Rückgewinnung im Bremsvorgang) wei-

ter verbessert werden. Zudem kann die Ab-

wärme der Brennstoffzelle insbesondere im 

Winter zur Beheizung genutzt werden und so-

mit die Gesamteffizienz erhöhen. Die Herstel-

lung eines BrennstoffzellenFZ ist insbesondere 

durch die Batterie- und Brennstoffzellenher-

stellung energieintensiv. So werden aktuell in 

der BrennstoffzellenFZ-Herstellung mehr 

THG-Emissionen als in der FossilesFZ-Herstel-

lung ausgestoßen und geringfügig weniger als 

in der BatterieFZ-Herstellung. Gleichzeitig 

sind über den gesamten Lebenszyklus hinweg 

in einem BrennstoffzellenFZ-PKW die THG-

Emissionen schon beim aktuellen nationalen 

Strommix geringer als bei einem konventio-

nellen FossilenFZ. Wird zukünftig auch in der 

Herstellung ausschließlich grüner Strom ge-

nutzt, ist der THG-Vorteil entsprechend grö-

ßer gegenüber einem FossilenFZ. Gegenüber 

einem BatterieFZ scheint ein Brennstoffzel-

lenFZ allerdings meist nachteilig (Agora Ver-

kehrswende 2019b, 2019a; BMU 2021: 6–7; 

ICCT 2021; Specht & Fabianek 2022: 13–23; 

Wietschel, Kühnbach & Rüdiger 2019).   

 
14 (SRU 2021: 58). In der Literatur werden leicht abweichende Wirkungsgrade angenommen, bspw. BrennstoffzellenFZ 26 % (aca-
tech, Leopoldina & Akademienunion 2017: 31), 24-29 % (VDI & VDE 2022: 17) oder für ein BrennstoffzellenFZ-LKW 31 % (Öko-

Institut & HHN 2020: 44) und 25-35 % (Fraunhofer ISI 2018: 6). 

Die Vorteile von einem BrennstoffzellenFZ 

werden insbesondere in der im Vergleich zu 

einem BatterieFZ in der zumindest aktuell 

deutlich schnelleren Betankung und damit 

größeren Reichweite in der gleichen Zeit-

dauer gesehen. Ein BrennstoffzellenFZ kann 

zudem über einen mit grünem Wasserstoff 

gefüllten Trailer betankt werden. In nicht an 

die Infrastruktur angeschlossenen Gebieten 

kann das praktikabler sein als ein BatterieFZ 

über eine große mobile Batterie oder einen 

mit synthetischen Kraftstoffen betriebenen 

Generator zu laden. Somit ist die Möglichkeit 

einer verhältnismäßig einfacheren Betan-

kung im peripheren Raum ein Vorteil für ein 

BrennstoffzellenFZ gegenüber einem Batte-

rieFZ. Gleichzeitig ist nach dem aktuellen 

Technikstand eine solche periphere Betan-

kung am einfachsten für ein E-FuelsFZ durch-

zuführen. 

Zudem hat Wasserstoff eine hohe gravimetri-

sche Dichte (33,33 kWh/kg) und unter 

700 bar Druck auch eine hohe volumetrische 

Dichte (1,86 kWh/dm3) (Kurzweil & Diet-

lmeier 2018: 484) (siehe Abbildung 7). Insbe-

sondere für den Schwerlastverkehr die Ver-

ringerung des Gesamt-Fahrzeuggewichts und 

des Fahrzeugs-Volumens durch ein kleineres 

und leichteres Antriebssystem mit leichterer 

Batterie vorteilhaft. Insofern ist allgemein für 

ein BrennstoffzellenFZ bereits mit dem aktuel-

lem Technologiestand von keinem bzw. zu-

mindest im BatterieFZ-Vergleich geringeren 

Nutzlastverlust im Vergleich zu einem Fos-

silenFZ auszugehen (Agora Verkehrswende 

2022: 24).  
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Abbildung 7: Vergleich der gravimetrischen und volumetrische Dichte von Wasserstoff, Diesel und Lithium-
Batterie 

In einem BrennstoffzellenFZ wird der Wasser-

stoff nach heutigem Stand in Druckbehältern 

bei 350 bar oder 700 bar gespeichert. In 

PKWs wird der Wasserstoff auf 700 bar kom-

primiert, da auf diesem Druckniveau der 

beste Kompromiss zwischen der gravimetri-

schen und volumetrischen Dichte sowie dem 

Realgasverhalten von Wasserstoff besteht 

(Töpler, Lehmann & Weizsäcker 2017: 89). 

Bei Nutzfahrzeugen wird der Wasserstoff bis-

her überwiegend auf ein Druckniveau von 

350 bar komprimiert, da zumeist entweder 

die Anforderung bzgl. der Reichweite an 

Nutzfahrzeuge geringer als bei PKWs ist oder 

die notwendige Volumenbegrenzung eine ge-

ringere Rolle spielt. So kann dementspre-

chend der Aufwand der Kompression und der 

Vorkühlung reduziert werden (H2 Mobility 

2021). Eine weitere mögliche Form der Spei-

cherung ist die Kühlung des Wasserstoffs auf 

-253 °C, sodass dieser flüssig wird (Liquid 

Hydrogen bzw. LH2). Der Vorteil dieser Spei-

cherart ist die noch höhere volumetrische 

Dichte, wodurch größere Reichweiten durch 

kleinere Tankbehälter erzielt werden kön-

nen. Gleichzeitig steigt der Energiebedarf für 

die Kühlung, dabei ist allerdings zu berück-

sichtigen, dass diese Technologie sich noch im 

Entwicklungsstadium befindet (H2 Mobility 

2021).  

Da die Brennstoffzelle einige Sekunden 

braucht, um die Betriebstemperatur (60 °C 

bis 90 °C) zu erreichen, wird die Batterie zum 

Kaltstarten und zur schnellen Leistungsab-

gabe z. B. beim Ampelstart eingesetzt (Dop-
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pelbauer 2020: 174). Im Gegensatz zur Batte-

rie sind die Brennstoffzellen unempfindlicher 

gegenüber Temperaturschwankungen und 

die abgegebene Leistung ist unabhängig vom 

Füllgrad des Energiespeichers (VDI & VDE 

2019: 27).  

Auch für ein BrennstoffzellenFZ gilt, dass die 

Nutzung konfliktärer Rohstoffe problema-

tisch und die Recyclingmöglichkeiten bislang 

begrenzt sind. Im Vergleich zu einem Batte-

rieFZ werden durch die kleinere Batterie kon-

fliktäre Rohstoffe im geringeren Maße einge-

setzt, allerdings kommt Platin als konfliktärer 

Rohstoff in der Brennstoffzelle dazu (Öko-

Institut 2017; UBA 2020b; VDI & VDE 2019: 

40–43) (siehe Tabelle 1). 

Eventuelle Sicherheitsbedenken bezüglich 

des Einsatzes von Wasserstoff in Brennstoff-

zellenFZ können insoweit entkräftet werden, 

dass das Gefährdungspotenzial nicht höher 

einzuschätzen sei als in einem FossilenFZ (VDI 

& VDE 2022: 22). 

Insgesamt ist ein BrennstoffzellenFZ aufgrund 

der geringeren Effizienz eher für Anwen-

dungsbereiche mit großer Reichweite bei 

kurzer Tankdauer oder bei volumen- oder ge-

wichtssensiblen Anwendungsfällen interes-

sant. 

In Deutschland sind aktuell rund 2.140 reine 

BrennstoffzellenFZ auf der Straße zugelassen, 

insbesondere PKWs (rund 1.990) und 

Kraftomnibusse (rund 70) (Stand zum 

01.01.2023 (KBA 2023)). 2021 war rund 3 % 

der weltweiten BrennstoffzellenFZ-Flotte in 

Deutschland zugelassen (IEA 2022b: 33).15 

Aktuell sind in Deutschland öffentlich 163 

Tankstellen mit 700 bar (in der Regel für 

PKW) und 51 Tankstellen mit 350 bar (in der 

Regel für Nutzfahrzeuge) in Betrieb (Stand 

zum 01.01.2023 (H2 Mobility 2023)).16 In 

Deutschland befand sich 2021 rund 13 % der 

weltweiten Wasserstoff-Tankstellen-Infra-

struktur (IEA 2022b: 33). Zudem wird teil-

weise im Nutzfahrzeugbereich auch über 

Trailer als Betriebstankstellen nachgedacht, 

um zumindest in der aktuellen Phase von klei-

nen BrennstoffzellenFZ-Flotten die Infrastruk-

turkosten durch mobile Tankstellen zu mini-

mieren.  

  

 
15 Weltweit ist der Schwerpunkt der rund 51.600 BrennstoffzellenFZ in Korea (29 %), USA (27 %) China (24 %) und Japan (12 %) 
und somit außereuropäisch. Rund 80 % der weltweiten BrennstoffzellenFZ-Fahrzeuge sind PKWs, rund 10 % Busse und rund 10 % 
LKWs. Rund 90 % der BrennstoffzellenFZ-Busse und rund 95 % der BrennstoffzellenFZ-LKW sind in China (IEA 2022b: 33). 
16 Der aktuelle Ausbaustand sowie die Verfügbarkeit der Wasserstoff Tankstellen sind zu finden unter www.h2.live. 

http://www.h2.live/
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3.4 Verbrennungsmotor-Fahrzeug (E-FuelsFZ) 

Wirkungsgrad Gesamt ~ 14 % 

Wirkungsgrad Energiebereitstellung ~ 47 % 

Wirkungsgrad Antrieb ~ 30 % 

Gravimetrische Dichte (Diesel, Benzin) 11,8 bis 11,9 kWh/kg 11,1 bis 12,1 kWh/kg 

Volumetrische Dichte (Diesel, Benzin) 9,8 kWh/dm3 8,2 bis 8,8 kWh/dm3 

Vorteile • Vergleichsweise hohe gravimetri-
sche/volumetrische Dichte  

• Nutzung der alten Tankinfrastruktur 

Nachteile • Geringster Wirkungsgrad 

• Einsatz konfliktärer Rohstoffe 

• Nur global THG-frei, nicht lokal 

• Freisetzung von weiteren Luftschad-
stoffen wie Feinstaub 

Ein mit Verbrennungsmotor angetriebenes 

Fahrzeug (E-FuelsFZ) kann in der Nutzung als 

treibhausgasneutral bezeichnet werden, 

wenn dieses ausschließlich mit klimaneutra-

len, synthetischen Kraftstoffen (PtX-Kraft-

stoff oder auch E-Fuels genannt) betankt 

wird. Im Vordergrund stehen dabei stromba-

sierte E-Fuels, bei denen aus grünem Wasser-

stoff und atmosphärischem Kohlenstoffdioxid 

synthetische Kraftstoffe (bspw. synthetisches 

Diesel oder Kerosin) hergestellt werden. 

Kontrovers diskutiert wird, inwieweit bio-

gene Kraftstoffe (ggf. auch ausschließlich fort-

schrittliche Biokraftstoffe aus Abfall- und 

Reststoffen) großskalig genutzt werden kön-

nen sollten (Tank-Teller-Diskussion) (Deut-

sche Umwelthilfe, foodwatch, Greenpeace et 

al. 2022). Vor dem Hintergrund dieser Kont-

roverse wird in der Folge von einem rein 

strombasierten synthetischen Kraftstoff aus-

gegangen.  

Ein E-FuelsFZ ist mit einem energetischen Ge-

samtwirkungsgrad von ~ 14 % im Vergleich 

 
17 (SRU 2021: 58). In der Literatur werden leicht abweichende Wirkungsgrade angenommen, bspw. E-FuelsFZ 13 % (acatech, Leo-
poldina & Akademienunion 2017: 31), 17-20 % (VDI & VDE 2022: 17), ~10 % (Ueckerdt, Bauer, Dirnaichner et al. 2021: 387) oder 
für ein E-FuelsFZ-LKW 21 % (Öko-Institut & HHN 2020: 44) oder 20-25 % (Fraunhofer ISI 2018: 6). 

zu einem BatterieFZ und einem Brennstoffzel-

lenFZ signifikant ineffizienter (siehe Abbil-

dung 6)17. Zur Kraftstoffproduktion muss der 

grüne Strom in der Elektrolyse in grünen 

Wasserstoff umgewandelt werden (Wir-

kungsgrad ~ 67 %). Anschließend wird der 

grüne Wasserstoff mit Kohlenstoff aus der 

Luft zu einem synthetischen Kraftstoff syn-

thetisiert (Wirkungsgrad inklusive Direct Air 

Capture (DAC) ~ 70 %). In der Kraftstoffnut-

zung wird der synthetische Kraftstoff in ei-

nem Verbrennungsmotor verbrannt (Wir-

kungsgrad ~ 30 %). Der Wirkungsgrad im 

Verbrennungsmotor wird bereits jahrzehnte-

lang optimiert, sodass hier im Vergleich zu ei-

nem BatterieFZ oder BrennstoffzellenFZ die zu-

künftigen Effizienzsteigerungsvorteile im Mo-

tor selbst als geringer angenommen werden 

können. 

Der Vorteil für ein E-FuelsFZ ist, dass die vor-

handene Fahrzeug- und Tankinfrastruktur 

weitergenutzt werden kann und nur die Pro-

duktion des Kraftstoffs angepasst werden 
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muss. Somit ist ein E-FuelsFZ der geringste in-

vasive Eingriff in das bestehende System. Ein 

E-FuelsFZ minimiert den Veränderungsbedarf 

durch die Antriebswende in der Fahrzeugher-

stellung sowie in dessen Nutzung. Zudem ha-

ben synthetischer Diesel und Benzin eine 

hohe gravimetrische und volumetrische 

Dichte (11,8 bis 11,9 kWh/kg bzw. 11,1 bis 

12,1 kWh/kg und 9,8 kWh/dm3 bzw. 8,2 bis 

8,8 kWh/dm3) (Kurzweil & Dietlmeier 2018: 

484) (siehe Abbildung 7).  

Der Nachteil eines E-FuelsFZ ist insbesondere 

die deutlich geringere Energieeffizienz (um 

den Faktor 5 im Vergleich zu einem Batte-

rieFZ). Zudem ist ein E-FuelsFZ nur gesamtsys-

temisch treibhausgasneutral – nicht lokal. Im 

lokalen Anwendungsbereich werden weitere 

THG wie CO2 sowie weitere Luftschadstoffe 

wie NOx oder Feinstaub ausgestoßen(T&E 

2021b, 2021a). Auch für ein E-FuelsFZ gilt, 

dass konfliktärer Rohstoffe genutzt werden, 

vor allem Platin und Palladium. Im Vergleich 

zu den anderen betrachteten Antriebsarten 

sind es allerdings weniger (Öko-Institut 

2017; UBA 2020b; VDI & VDE 2019: 40–43) 

(siehe Tabelle 1). So ist ein E-FuelsFZ bezüg-

lich der Nutzung konfliktärer Rohstoffe und 

potenzieller Entstehung neuer Abhängigkei-

ten gegenüber einem BatterieFZ oder einem 

BrennstoffzellenFZ vorteilhaft. 

Als Sonderform eines E-FuelsFZ wird insbe-

sondere für den Schwerlastverkehr ange-

dacht, grünen Wasserstoff direkt in einem 

Verbrennungsmotor zu verbrennen. Dies er-

fordert dann ebenso den Wasserstoff-Tank-

stellen Ausbau wie für ein BrennstoffzellenFZ, 

bietet aber gegenüber einem Brennstoffzel-

lenFZ insbesondere Vorteile in der Kühlung 

(acatech & DECHEMA 2022: 54) sowie Ge-

wichts- und Volumenvorteile bei einer Motor-

leistung von über 350 kW (NOW GmbH 

2021c: 51), die insbesondere im Schwerlast-

verkehr vorteilhaft sein können. Zudem sind 

die Ansprüche an den Reinheitsgrad des Was-

serstoffs in der Verbrennung geringer als bei 

einer Brennstoffzelle, was einen Kostenvor-

teil bedeutet.
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 Tabelle 1: Rohstoffbedarf eines BatterieFZ /BrennstoffzellenFZ/OberleitungFZ - PKW18 

 
18 Grundlage sind insbesondere (DERA 2021: 16; Fraunhofer ISI 2020; IEA 2022c: 6; UBA 2022b). 
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3.5 Oberleitungs-Fahrzeug (OberleitungFZ) 

Wirkungsgrad Gesamt ~ 80 % 

Wirkungsgrad Energiebereitstellung ~ 100 % 

Wirkungsgrad Antrieb ~ 80 % 

Vorteile • Hoher Wirkungsgrad 

• Rekuperation möglich 

• Vergleichsweise einfacher Antriebs-
strang --> geringerer Wartungsauf-
wand 

Nachteile • Hoher Aufwand für Infrastruktur-Aus-
bau 

• Einsatz konfliktärer Rohstoffe  

Ein von einer Oberleitung angetriebenes 

Fahrzeug (OberleitungFZ) kann in der Nut-

zung als treibhausgasneutral bezeichnet wer-

den, wenn die Oberleitung rein grünen Strom 

transportiert. Zudem muss ein OberleitungFZ 

mit einem batterieelektrischen, brennstoff-

zellenelektrischen oder synthetischen An-

trieb für die Zu- und Abfahrt zu einer Oberlei-

tung kombiniert werden.  

Der Gesamtwirkungsgrad ist vergleichbar mit 

einem BatterieFZ und beträgt rund ~ 80 %.19 

Der grüne Strom kann als Energie direkt ge-

nutzt werden. In der Nutzung sind die Ladung 

und Speicherung in der Batterie (Wirkungs-

grad ~ 90 %) sowie der Antrieb mit einem 

Elektromotor (Wirkungsgrad ~ 85 %) effi-

zient. 

Der Vorteil eines OberleitungFZ ist, dass durch 

die direkte Nutzung des Stroms aus der Ober-

leitung Gewicht durch eine kleinere Batterie 

eingespart werden kann. Zudem kann die Bat-

terie während der Fahrt über Oberleitungen 

geladen werden. Die Oberleitung wird ober-

halb der Straße installiert und hat somit keine 

Auswirkung auf die Fahrbahnoberfläche.20 

 
19 (IFEU 2020: 5-6). In der Literatur werden leicht abweichende Wirkungsgrade angenommen, bspw. 57 – 70 % (VDI & VDE 2022: 
17) oder für ein OberleitungFZ-LKW 73 % (Öko-Institut & HHN 2020: 44). 
20 Ein Beispiel für eine Oberleitung für den straßenbasierten Verkehr ist in der NRL-Modellregion die LKW-Teststrecke auf der A1 
zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck in Schleswig-Holstein www.ehighway-sh.de. 

Diese Technik ist prinzipiell bereits im Schie-

nenbereich seit langem erprobt.  

Für die Umsetzung wird ein Netz von rund 

4.000 km auf den nationalen Autobahnen als 

erforderlich angesehen. Das entspricht einem 

Drittel des Autobahn-Netzes, auf dem 65 % 

des straßenbasierten LKW-Fernverkehrs 

stattfinden. Die Ausbaukosten dafür entspre-chen in etwa 10 Mrd. € (Hacker, Jöhrens & 

Plötz 2020: 23–25). 

Als Alternative zur Oberleitung ist es auch 

möglich, bspw. Induktionsspulen im Straßen-

belag zu verankern (Beispiel Teststrecke am 

Hauptbahnhof in Karlsruhe). Eine solche in-

duktive Lösung ermöglicht auch eine PKW-

Mitnutzung, ist aber deutlich kostenintensi-

ver und noch weniger erprobt (Hacker, Jöh-

rens & Plötz 2020: 5–7). 

Bezüglich des Einsatzes von konfliktären 

Rohstoffen ist von einer ähnlichen Einschät-

zung wie bei einem BatterieFZ auszugehen 

bzw. etwas geringer durch eine vergleichs-

weise kleinere Batterie. 

  

http://www.ehighway-sh.de/
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4. Wirtschaftlichkeit und Marktentwicklung 

Die Antriebswende wird durch verschiedene 

politische und ökonomische Rahmenbedin-

gungen geprägt, die entscheidend für den 

Markthochlauf der jeweiligen Antriebstech-

nologie sind. 

4.1 Politische Rahmenbedingungen 

Politisch ist die Antriebswende im straßenba-

sierten Verkehr insbesondere durch die fol-

genden Rahmenbedingungen geprägt:21 

• Mit dem Klimaschutzgesetz und 

dem dazugehörigen Klimaschutz-

programm 2030 hat die Bundesre-

gierung 2019 bezüglich der Antriebs-

wende beschlossen, dass zur Errei-

chung der Klimaschutzziele bis 2030 

eine Zielmarke von 7 bis 10 Millionen 

zugelassenen Elektro-PKW (Batte-

rieFZ & BrennstoffzellenFZ) erreicht 

werden soll (BMU 2019: 76–77). Laut 

Koalitionsvertrag der aktuellen Am-

pel-Regierung soll die Zielmarke auf 

15 Millionen vollelektrische PKW er-

höht werden (SPD, BÜNDNIS 90 / DIE 

GRÜNEN & FDP 2021: 27). Im schwe-

ren Straßengüterverkehr soll 2035 

ein Drittel der Fahrleistung batterie-

elektrisch, brennstoffzellen-

elektrisch oder auf Basis strombasier-

ter Kraftstoffe erfolgen (BMU 2019: 

80). 

• Im Rahmen des FitFor5522 hat die EU 

im März 2023 final beschlossen, die 

CO2-Flottengrenzwerte für Neuwagen 

(PKW und leichte Nutzfahrzeuge) mit 

Verbrennungsmotor ab 2035 auf null 

 
21 Zum europarechtlichen Hintergrund für den Verkehrssektor siehe auch (Hoffmann 2022).  
22 Das FitFor55 Paket der EU bezieht sich auf das Ziel der EU, die Netto-THG-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 % zu senken. 
Das vorgeschlagene Paket zielt darauf ab, die EU-Rechtsvorschriften mit dem Ziel für 2030 in Einklang zu bringen. 
23 In der Überarbeitung der RED II zur RED III hat die EU-Kommission in ihrem Entwurf das Ziel, im Verkehrssektor 2030 einen 
Anteil von 14 % erneuerbare Energien zu haben in das Ziel, bis 2030 die THG-Emissionen im Vergleich zum fossilen Basiswert 
(94 g CO2Äq pro MJ) um 13 % zu reduzieren, geändert (European Commission 2021). Ob dies eine Verschärfung oder Aufweichung 
des 14 % Ziels aus RED II ist, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden (Hoffmann 2022). 

zu setzen. Dieser Grenzwert bedeutet 

das Aus für FossilFZ. Die Bedeutung 

von synthetischen Kraftstoffen für 

straßenbasierte E-FuelsFZ nach 2035 

ist noch nicht final geklärt, wird aber 

voraussichtlich höchstens eine Ni-

schenanwendung sein (ADAC 2023). 

• In der EU Erneuerbare-Energien-

Richtlinie RED II ist ein Zielwert von 

mindestens 14 % erneuerbare Ener-

gie im Verkehrssektor für 2030 vor-

gegeben, dass jedes EU-Mitgliedsland 

einhalten muss.23  

• Die Clean Vehicle Directive bzw. de-

ren nationale Umsetzung als Gesetz 

über die Beschaffung sauberer 

Straßenfahrzeuge (SaubFahrzeug-

BeschG) legt seit 2021 für die öffent-

liche Beschaffung Mindestanteile von „sauberen< Fahrzeugen fest. So müs-

sen im Zeitraum vom 2. August 2021 

bis zum 31. Dezember 2025 für PKW 

und leichte Nutzfahrzeuge der Fahr-

zeugklasse N1, M1 und M2 38,5 %, für 

LKW der Fahrzeugklassen N2 und N3 

10 Prozent und für Busse der Fahr-

zeugklasse M3 45 % als „sauber< be-
schafft werden. Im Zeitraum vom 1. 

Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2030 wird die Definition von „sauber< 
verschärft sowie die Mindestanteile 

für PKW und leichte Nutzfahrzeuge 

der Fahrzeugklasse N1, M1 und M2 

auf 38,5 %, für LKW der Fahrzeug-

klassen N2 und N3 auf 15 % und für 
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Busse der Fahrzeugklasse M3 auf 65 

% erhöht. 24 

• Die Bundesländer der NRL-Projektre-

gion wollen sich nach den regionalen 

Wasserstoffstrategien für günstige 

Rahmenbedingungen einsetzen, so-

dass bis 2025 die Nachfrage nach grü-

nem Wasserstoff zur Anwendung im 

Verkehrssektor deutlich steigt. Expli-

zit genannt werden schwere Nutz-

fahrzeuge (z. B. LKW, Müllfahrzeuge), 

Spezialfahrzeuge, Intralogistik, Busse, 

PKW (sofern die Nutzung batterie-

elektrischer Fahrzeuge unpraktikabel 

ist), Schienenverkehr, Schifffahrt, 

Fährverbindungen, Flugverkehr 

(Hansestadt Hamburg 2019: 37–38; 

MELUND SH 2020: 26; Wirtschafts- 

und Verkehrsministerien & der nord-

deutschen Küstenländer 2019: 21–
22). Zudem soll, proportional umge-

rechnet auf die Modellregion des NRL, 

ein Netz von rund 110 Wasserstoff-

tankstellen aufgebaut werden (dem 

NRL-Flächenanteil entsprechend) 

(Wirtschafts- und Verkehrsministe-

rien & der norddeutschen Küstenlän-

der 2019: 21).25 

Die genannten politischen Rahmenbedingun-

gen zeigen den politischen Willen zur An-

triebswende. 

Zu diesen rechtlich-politischen Rahmenbe-

dingungen kommen noch umweltökonomi-

sche Instrumente, die durch finanzielle An-

reize die Antriebswende antreiben sollen 

(siehe Kapitel 4.2.2).

4.2 Ökonomische Rahmenbedingungen der Antriebswende 

Für die Antriebswende sind bezüglich der 

ökonomischen Rahmenbedingungen neben 

den konkreten Anschaffungs- und Betriebs-

kosten (siehe Kapitel 4.2.3) auch die grundle-

genden umweltökonomischen Instrumente 

relevant (siehe Kapitel 4.2.2 und 4.2.3).  

4.2.1 Anschaffungs- und Betriebskosten der Antriebswende 

Bezüglich der Bedeutung der Anschaffungs- 

und Betriebskosten für eine Vorteilhaftig-

keitsbetrachtung variieren die kritischen 

Kostenpositionen je nach Fahrzeugtyp und 

Anwendungsfall. Beispielsweise sind für ei-

nen Spediteur mit hohen Jahres-Streckenleis-

tungen die variablen Kosten vorrangig, wäh-

rend bei geringer Fahrleistung (bspw. Gabel-

stapler, Baufahrzeuge, etc.) die Anschaffungs-

kosten entscheidender sind (VDI & VDE 2022: 

25). Pauschal können im Folgenden nur Ten-

denzen genannt werden, als ein konkretes 

Anwendungsbeispiel siehe die Vertiefung Ab-

fallsammelfahrzeug (siehe Kapitel 5.4). 

 

 
24 Zur konkreten Umsetzung der Clean Vehicle Directive in der NRL-Modellregion siehe auch (IKEM 2021). 
25 Im europäischen Vergleich sehen in der politischen Zielsetzung außer Zypern sämtliche EU-Mitgliedsstaaten in dem Verkehrs-
sektor eine relevante Anwendung von Wasserstoff (Wolf & Zander 2021). 

Anschaffungskosten (CAPEX) 

Bezüglich der Anschaffungskosten sind die 

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (FossilFZ 

bzw. E-FuelsFZ) aktuell in der Regel am kos-

tengünstigsten, gefolgt von BatterieFZ und 

schließlich Brennstoffzellen Fahrzeugen 

(BrennstoffzellenFZ). Die zum Teil noch deut-

lichen Mehrkosten insbesondere für Brenn-

stoffzellenFZ sind wesentlich durch die derzeit 

noch nicht vorhandene Technologie- bzw. Se-

rienreife begründet. Nach einem erfolgten 

Markthochlauf dürfte aufgrund von Skalenef-

fekten von spürbaren Preisrückgängen aus-

zugehen sein. Um aktuell den Markthochlauf 
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zu beschleunigen und die Anschaffungskos-

ten zu senken, hat die Bundesregierung ver-

schiedene Förderprogramme eingeführt. Ne-ben dem sogenannten „Umweltbonus< für 
PKW und leichte Nutzfahrzeuge mit alternati-

vem Antrieb sei hier insbesondere die Förder-

landschaft der NOW GmbH für Nutzfahrzeuge 

genannt, die im Vergleich zu einem konventi-

onellen FossilenFZ bis zu 80 % der Investiti-

onsmehrkosten übernimmt.26 Die Nachfrage 

ist dabei bislang in den ersten Förderrunden 

groß (NOW GmbH 2021a, 2022a). 27 

Betriebskosten (OPEX) 

Bezüglich der Betriebskosten sind insbeson-

dere die Energiekosten zu nennen.  

Strom: Es fällt in der Regel der normale 

Strompreis inklusive aller Abgaben und Um-

lagen an. Ggf. sind günstigere Stromtarife bei 

einer Ladung über Nacht oder zukünftig bei 

der Erbringung netzdienlicher Leistungen 

während des Ladens denkbar.  

2021 betrug der Strompreis für Haushalts-

kunden durchschnittlich 0,33 €/kWh 

(BNetzA 2022: 286), für Gewerbekunden 

(50 MWh/Jahr) 0,23 €/kWh (BNetzA 2022: 

284) und für Industriekunden 0,17 €/kWh 
(24 GWh/Jahr) (BNetzA 2022: 281). 28 

Durch die Energiekrise 2022 ist der Strom-

preis deutlich gestiegen. Als Annäherung an 

den zukünftigen Strompreis soll hier die 

Strompreisbremse zu Grunde gelegt werden. 

So wird nach dem Strompreisbremsegesetz 

(StromPBG) 2023 der Strompreis für Entnah-

mestellen bis 30.000 kWh Strom-Jahresver-

brauch2021/22 (Haushalte und Kleingewerbe) 

für 80 % des Strom-Jahresverbrauchs2022 auf 

0,4 €/kWh (inklusive Netzentgelten, Steuern, 

 
26 Übersicht über verschiedene Förderprogramme: www.now-gmbh.de/foerderung/foerderfinder. 
27 Beispielsweise wurden in der ersten Richtlinie über die Förderung von Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden An-
trieben in 330 Projekte 1.217 Fahrzeuge im Wert von rund 190 Millionen € bewilligt: In der Fahrzeugklasse N1 321 BatterieFZ und 
105 BrennstoffzellenFZ, in der Fahrzeugklasse N2 161 BatterieFZ und 4 BrennstoffzellenFZ und in der Fahrzeugklasse N3 439 Bat-
terieFZ und 181 BrennstoffzellenFZ (NOW GmbH 2022b). 
28 Die reinen Stromgestehungskosten für Wind und Solarstrom können mit 0,03 bis 0,12 €/kWh angenommen werden 
(Fraunhofer ISI 2021a). 
29 Details zur Berechnung siehe Anhang A: Tabelle Vergleich der Antriebs-Effizienz-Kosten. 

Abgaben und Umlagen) gedeckelt werden. 

Für Entnahmestellen über 30.000 kWh 

Strom-Jahresverbrauch2021/22 soll für 70 % 

des Strom-Jahresverbrauchs2021/22 auf 

0,13 €/kWh (zuzüglich Netzentgelten, Steu-

ern, Abgaben und Umlagen) gedeckelt wer-

den. Inklusive der Netzentgelte, Steuern, Ab-

gaben und Umlagen (gewerblich ohne Um-

satzsteuer) ergeben sich dann vereinfacht 

Strompreise von 0,40 €/kWh für Haushalts-
kunden, 0,34 €/kWh für Kleinunternehmen 
(unter 30.000 kWh/Jahrunternehmen), 

0,24 €/kWh für Gewerbekunden 

(50 MWh/Jahr) und 0,19 €/kWh für Indust-

riekunden (24 GWh/Jahr).29 

Insbesondere in der privaten Nutzung muss 

neben dem Strompreis für Haushaltskunden 

auch der Strompreis an Ladesäulen berück-

sichtigt werden. Dieser betrug 2022 an nor-

malen Ladesäulen2022 (AC) 0,36 €/kWh bis 
0,49 €/ kWh und an Schnellladesäulen2022 

(DC) 0,39 €/kWh bis 0,74 €/kWh (ADAC 

2022) und unterscheidet sich somit stark. 

Inwieweit der steigende Bedarf nach grünem 

Strom bzw. der intensivierte Ausbau der Er-

neuerbaren-Energie-Anlagen den Strompreis 

langfristig beeinflussen wird, ist noch unklar.  

Wasserstoff: Der Preis für Wasserstoff ist ak-

tuell an den Wasserstofftankstellen einheit-

lich durch die Clean Energy Partnership fest-

gelegt worden. Anfangs betrug der Preis 

9,5 €/kg (0,29 €/kWh), aktuell wurde dieser aufgrund der Energiekrise auf 12,85 €/kg (0,39 €/kWh) für 350 bar-Betankung und auf 13,85 € (0,42 €/kWh) für 700-bar Betankung 

http://www.now-gmbh.de/foerderung/foerderfinder
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angehoben.30 Dabei muss der Markt für grü-

nen Wasserstoff noch entwickelt werden, ak-

tuell beträgt der Anteil von grünem Wasser-

stoff in einer Wasserstoff-Tankstelle nach 

Aussage der H2 Mobility derzeit im Durch-

schnitt nur rund 30 % (H2 Mobility 2022).31  

Es ist davon auszugehen, dass der Preis von 

(grünem) Wasserstoff im Vergleich zu grü-

nem Strom aufgrund des zu erwartenden 

Technologiefortschritts relativ gesehen sin-

ken wird. Theoretisch könnte grüner Wasser-

stoff trotz Umwandlung aus grünem Strom 

mit entsprechenden Energieeffizienzverlus-

ten bei hinreichender Technologieentwick-

lung kostengünstiger als grüner Strom wer-

den, wenn dafür abgeregelter Strom genutzt 

wird oder der grüne Wasserstoff aus einem 

Energiesystem mit deutlich günstigeren grü-

nen Strompreisen aufgrund vorteilhafter kli-

matischer Bedingungen importiert wird, bei-

spielsweise aus der MENA-region oder Süd-

amerika (Staiß, Adolf, Ausfelder et al. 2022). 

Synthetischer Kraftstoff: Aktuell beträgt der 

Herstellungspreis für synthetische Kraftstoffe 

in etwa 2,78 bis 4,5 €/l (Diesel: 

 
30 Aktuell beträgt der reine Herstellungspreis für grünen WasserstoffQ1-Q3 2022 9,66 €/kg, in einem optimierten Elektrolyseur (Op-
timierung: Betriebsstundenreduzierung auf die 4000 günstigsten Strompreisstunden/Jahr) 6,53 €/kg (E-Bridge 2022: 6). Die zu-
sätzlichen Kosten für einen Tankstellenbetrieb können mit einem Aufschlag von 2-4 €/kg (Reuß, Grube, Robinius et al. 2019), rund 4,5 €/kg ((Zhou & Searle 2022) bzw. 2,7 – 8 €/kg (Demir & Dincer 2018)  angenommen werden (entsprechen 0,06-024 €/kWh). 
31 Hier ist zu betonen, dass H2-Mobility von einem weiteren Begriff von grünem Wasserstoff nutzt als diese Studie – der Wert für 
grüner Wasserstoff umfasst neben der Elektrolyse auch Wasserstoff auf Grundlage von Biomethan und Biomethanol. 
32 Details zur Berechnung siehe Anhang A: Tabelle Vergleich der Antriebs-Effizienz-Kosten.  
33 Nimmt man den Deckungsbeitrag von fossilem Diesel als Orientierung (Kosten für Transport, Lagerhaltung und gesetzliche 
Bevorratung sowie etwaige Gewinnaufschläge), dann betragen die Kosten aktuell inklusive CO2-Bepreisung rund 0,18 € (de Haas, 
Herold & Schäfer 2019; Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages 2022). 
34 Dafür werden die Energiekosten in €/kWh umgerechnet und mit der Antriebs-Effizienz (siehe Abbildung 6) multipliziert, um in 
der so neu geschaffenen Einheit €/Antriebs-kWh die Energiekosten miteinander vergleichen zu können. 

0,28 bis 0,46 €/kWh) (Dena & LBST 2017: 9; 

Heinzmann, Glöser-Chahoud, Dahmen et al. 

2021: 69; Jacob 2019: 164). Perspektivisch 

wird für 2050 ein Herstellungspreis von 0,98 

bis 1,57 €/l (Diesel: 0,10 bis 0,16 €/kWh) 
(Agora Energiewende, Agora Verkehrswende 

& Frontier Economics 2018; Dena & LBST 

2017: 9; IWES 2017; Wuppertal Institut 2019: 

12–13) angenommen. Dazu kommen aktuell 

insbesondere die Energiesteuer (Diesel2022: 

0,47 € und die Umsatzsteuer sowie die CO2-

Bepreisung und ggf. Mehrkosten durch die 

THG-Minderungsquote (siehe Kapitel 4.2.2). 

Für 2050 kann unter Vernachlässigung der 

weiteren Kosten für Transport und Vertrieb 

so für synthetischen Diesel2050 ein inflations-

bereinigter Preis von rund 2,08 € angenom-
men werden.32 33 

Um die Kosten der Energie im Verkehrssektor 

miteinander vergleichen zu können, werden 

die reinen Energiekosten mit der Antriebs-Ef-

fizienz multipliziert in der Einheit €/Antriebs-

kWh verglichen, was nachfolgend geschieht 

(siehe Abbildung 8):34
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Abbildung 8: Kosten der Energie inklusive Antriebseffizienz in €  ntrie s-kWh - privater Anwendungsbe-
reich35  

Für die private Anwendung zeigt Abbildung 

8, dass im Vergleich zu fossilem Benzin2022 

(0,76 €/Antriebs-kWh) und fossilem Die-

sel2022 (0,67 €/Antriebs-kWh) grüner 

Strom2023 (0,51 €/Antriebs-kWh) bereits bei 

Haushaltsstrombezug deutlich kostengünsti-

ger ist.36 Kostengünstiger ist grüner Strom 

auch von normalen Ladesäulen2022 (0,47 bis 

0,64 €/Antriebs-kWh). Bei der Nutzung von 

Schnell-Ladesäulen2022 (0,51 bis 0,96 €/ An-

triebs-kWh) ist dies stark tarifabhängig und 

kann sogar deutlich teurer als die fossilen 

Kraftstoffe sein. Synthetischer Kraftstoff (Die-

 
35 Details zur Berechnung siehe Anhang A: Tabelle Vergleich der Antriebs-Effizienz-Kosten. 
36 Diese Aussage gilt auch für die Preise von vor der Energiekrise: 2021 war der Antrieb aus grünem Strom2021 (0,42 €/Antriebs-
kWh) kostengünstiger als aus fossilem Benzin2021 (0,62 €/Antriebs-kWh) und fossilem Diesel2022 (0,48 €/Antriebs-kWh). 

sel2050: 0,71 €/Antriebs-kWh) wird perspekti-

visch in etwa bei den heutigen Antriebs-kWh 

Kosten von Diesel2022 und Benzin2022 liegen 

und somit teurer als Haushaltsstrom sein. Der 

aktuelle Tankstellen-Wasserstoff-Mix2022 

(0,82 €/Antriebs-kWh) ist ebenfalls aktuell 

deutlich teurer als grüner Strom. Somit ist 

grüner Strom (insbesondere Haushaltsstrom) 

der kostengünstigste Energieträger in der 

privaten Anwendung. Damit grüner Wasser-

stoff im privaten Verkehrssektor günstiger als 

grüner Strom wird, dürfte dieser aktuell ma-

ximal 8,83 €/kg (Strom2023) bzw. 7,20 €/kg 
(Strom2021) kosten. 
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Abbildung 9: Kosten der Energie inklusive Antriebseffizien  in €  ntrie -kWh- gewerblicher Anwendungsbe-
reich (ohne USt.)37  

Für die gewerbliche Anwendung zeigt Ab-

bildung 9, dass im Vergleich zu Benzin2022 

(0,55 €/Antriebs-kWh) und Diesel2022 

(0,56 €/Antriebs-kWh) im gewerblichen Be-

reich auch grüner Strom2023 für Kleinunter-

nehmen (0,44 €/Antriebs-kWh), Gewerbe-

kunden (0,31 €/Antriebs-kWh) und Indust-

riekunden (0,24 €/Antriebs-kWh) deutlich 

kostengünstiger ist.38 Auch synthetischer 

Kraftstoff (Diesel2050: 0,59 €/Antriebs-kWh) 

wird perspektivisch bei den heutigen An-

triebs-kWh-Kosten von Diesel2022 und Ben-

zin2022 liegen und somit deutlich teurer als 

Strom sein. Im gewerblichen Bereich ist der 

aktuelle Tankstellen-Wasserstoff-Mix2022 

(350 bar: 0,64 €/Antriebs-kWh; 700 bar 

 
37 Details zur Berechnung siehe Anhang A: Tabelle Vergleich der Antriebs-Effizienz-Kosten. 
38 Diese Aussage gilt auch für die Preise von vor der Energiekrise: 2021 war der Antrieb aus grünem Strom2021 (0,22 bis 0,36 €/An-
triebs-kWh) kostengünstiger als aus fossilem Benzin2021 (0,52 €/Antriebs-kWh) und fossilem Diesel2022 (0,40 €/Antriebs-kWh). 

0,69 €/Antriebs-kWh) aufgrund der günstige-

ren Strompreise vergleichsweise noch teurer 

als im privaten Bereich. Damit grüner Was-

serstoff als Energie im gewerblichen Ver-

kehrssektor günstiger als grüner Strom wird, 

dürfte dieser für Industriekunden maximal 

4,08 €/kg, für Gewerbekunden 5,19 €/kg und 
für Kleinunternehmen 7,42 €/kg kosten. 
Bezüglich der Energiekosten ist zudem allge-

mein das Einsparungspotential durch eine 

energiesparsame Fahrweise des Kraftfahr-

zeugs zu beachten. So zeigt eine Untersu-

chung bei BatterieFZ-Bussen in Hamburg, dass 

eine sparsame Fahrweise zu Unterschieden 

im Energieverbrauch von 30 % bis zu teil-

weise 50 % führen kann (BSR electric 2020: 
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9–13). Inwieweit sich ein solches Einspa-

rungspotential bei unterschiedlichen Antrie-

ben unterscheidet, wurde hier nicht näher un-

tersucht und bleibt somit unklar.  

Aussagen bezüglich der Veränderung der Be-

triebskosten durch bspw. einerseits verlän-

gertem Tank-/Lade-Aufwand und der An-

fahrt von ggf. externen Tankstellen bzw. den 

Betrieb einer eigenen Tank-/Lade-Infrastruk-

tur sowie andererseits durch geringere War-

tungskosten eines Elektro-Antriebs insbeson-

dere im Vergleich zu einem Verbrennungs-

Antrieb aber auch teilweise im Vergleich zu 

einem Brennstoffzellen-Antrieb können an 

dieser Stelle nur erwähnt, aber nicht konkre-

tisiert werden.  

Für den Betrieb sind bislang keine größeren 

Förderprogramme umgesetzt; Ansätze für 

eine OPEX-Förderung könnten hier perspek-

tivisch ein herkömmlicher Zuschuss im Rah-

men der europäischen Klima-, Umwelt- und 

Energiebeihilfeleitlinien (KUEBLL) oder das 

Instrument der Carbon Contracts for Diffe-

rence (CCfD) sein. 

 

4.2.2 Umweltökonomische Instrumente im Verkehrssektor 

In das Preisgefüge von fossilem Kraftstoff zu 

erneuerbarer Energie greifen je nach Anwen-

dungsbereich aktuell vor allem drei umwelt-

ökonomische Instrumente ein. Diese sollen 

im Folgenden anhand der wichtigsten Krite-

rien zur Bewertung umweltökonomischer In-

strumente bezüglich ihrer Wirkung bewertet 

werden (vgl. auch Tabelle 2). Anschließend 

wird die THG-Minderungsquote als umwelt-

ökonomisches Instrument mit der aktuell 

größten Wirkung für den Straßenverkehr 

vertieft (siehe Kapitel 4.2.3).  

Tabelle 2: Vergleich der umweltökonomischen Instrumente EU-ETS, CO2-Bepreisung und THG-Minderungs-
quote 

 EU-ETS 
CO2-Bepreisung (Funkti-
onsweise bis 2025/2026) 

THG-Minderungsquote 

Gesetzliche 

Grundlage 
TEHG BEHG BImSchG 

Ökologi-

sche Wirk-

samkeit 

(Wie treff-

sicher wird 

das ge-

setzte Ziel 

erreicht?) 

Hoch (Das von der 

EU festgelegte 
CAP wird nicht 
überschritten)  

Mittel (Fossile Kraftstoffe 
werden teurer, wodurch 
sich das Preisgefüge zu-

gunsten erneuerbarer 
Energie verändert. Eine 
THG-Minderung ist er-
wartbar, aber nicht ge-
nauer bezifferbar)   

Mittel - Hoch (Fossile Kraft-
stoffe werden teurer und Er-
neuerbare Energien können 
einen Zusatzerlös erzielen, 
wodurch sich das Preisge-
füge zugunsten erneuerba-
rer Energie verändert. Die 
konkrete THG-Minderung 
ist bezifferbar, wird aller-
dings durch verschiedene 
Mehrfachanrechnung ver-
schiedener Erfüllungsoptio-
nen verwässert. 
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 EU-ETS 
CO2-Bepreisung (Funkti-
onsweise bis 2025/2026) 

THG-Minderungsquote 

Ökonomi-

sche Effizi-

enz (Zu 

welchen 

gesamt-

wirtschaft-

lichen Kos-

ten wird 

das Ziel er-

reicht? 

Prinzipiell Hoch 
(über den Markt-
mechanismus wer-
den die THG-Emis-
sionen gesamtwirt-
schaftlich zu den 
geringsten Vermei-
dungskosten ein-
gespart) → ent-
scheidend ausrei-
chend ambitionier-
tes Cap wichtig 

Gering (Die THG-Emissio-
nen werden von jedem 
emittierenden Unterneh-
men gesenkt und nicht von 
den Unternehmen mit den 
gesamtwirtschaftlich ge-
ringsten Vermeidungskos-
ten) 

Gering (Die THG-Emissio-
nen werden von jedem 
emittierenden Unternehmen 
gesenkt und nicht von den 
Unternehmen mit den ge-
samtwirtschaftlich gerings-

ten Vermeidungskosten) 

Dynami-

sche An-

reizwir-

kung (Wel-

che Anreiz-

wirkung 

wird ge-

schaffen?) 

Mittel (THG-ver-
meidende Techno-
logie ist absehbar 
kostengünstiger, 
gleichzeitig sorgt 
der schwankende 
Preis der THG-Zer-
tifikate für Investiti-
onsunsicherheit)  

Mittel-Hoch (Über die Be-
preisung können externen 
Kosten entsprechend der 
jeweiligen THG-Emissio-
nen eingepreist werden. 
So ist THG-vermeidende 
Technologie absehbar kos-
tengünstiger, der festge-
legte Preis sorgt zumin-
dest mittelfristig für Inves-
titionssicherheit bis 
2025/26)  

Mittel (THG-vermeidende 
Technologie ist absehbar 
kostengünstiger, gleichzeitig 
sorgt die aktuelle gesetzli-
che Diskussion zu Erhö-
hung/Senkung von Mehr-
fachanrechnungen sowie die 
allgemein schwankenden 
Quotenhandelsvertrags-
preise zu Investitionsunsi-
cherheit) 

Hohe Wirkung 

Mittlere bis hohe Wirkung 

Mittlere Wirkung 

Geringe Wirkung 

Europäische Emissionshandel (EU-ETS):  

Zur Erreichung der Klimaschutzziele wurde 

der EU-ETS 2003 beschlossen und 2005 von 

der EU eingeführt. Er umfasst neben der ener-

gieintensiven Industrie und der Energiewirt-

schaft seit 2012 - bezüglich der Emissionen 

aus dem Verkehrssektor - den innereuropäi-

schen Flugverkehr und soll die THG-Emissio-

nen in diesem Bereich bepreisen. Damit um-

fasst er nicht den in dieser Studie fokussierten 

straßenbasierten Verkehr. Da die EU einen 

zweiten europäischen Emissionshandel ange-

kündigt hat, der auch die straßenbasierten 

Verkehr umfassen soll und damit die beiden 

weiteren nationalen umweltökonomischen 

Instrumente CO2-Bepreisung und THG-Min-

derungsquote ersetzen könnte, wird hier 

auch auf den EU-ETS als die vermutliche 

Grundlage dafür eingegangen (ENVI 2022).  
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Deutschland hat das EU-ETS mit dem Treib-

hausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) 

2004 umgesetzt. 

Mit dem umweltökonomischen Instrument 

EU-ETS hat die EU eine Obergrenze (Cap) von 

THG-Emissionen für die umfassten Sektoren 

festgelegt.  Jeder THG-Emittent aus diesen 

Sektoren muss für die eigenen Emissionen ein 

entsprechendes Zertifikat nachweisen. Die 

Grundidee ist, dass dadurch THG-Emissionen 

mit den geringsten Vermeidungskosten zu-

erst eingespart werden sollen (hohe ökono-

mische Effizienz). 

Der Preis für ein Zertifikat sank anfangs auf-

grund der Überallokation von kostenlosen 

Zertifikaten von 21,80 €/t_CO₂-Äq (Jahres-

durchschnitt 2005) auf durchschnittlich 

0,70 €/t_CO₂-Äq (Jahresdurschnitt: 2007). 

Über das 2005-Niveau ist der Preis erst nach 

verschiedenen Reformen wieder 2019 mit 

rund 24,70 €/t_CO₂-Äq (Jahresdurschnitt 

2019) angestiegen und seitdem weiter auf rund 80,32 €/t_CO₂-Äq (Jahresdurchschnitt 

2022) (EEA & Ember 2023; UBA 2023a).  

Die Einnahmen aus dem EU-ETS fließen voll-

ständig in den Klima- und Transformations-

fonds (KTF). 2022 beliefen sich die Einnah-

men über das EU-ETS auf 6,8 Mrd. € (UBA 

2023a). Aus dem KTF werden Mittel für die 

Förderung der Energieversorgung und für 

den Klimaschutz bereitgestellt. Daraus flie-

ßen von den insgesamt rund 36 Mrd. € in den 
Verkehrssektor insbesondere die Zuschüsse 

zum Kauf elektrisch betriebener Fahrzeuge (Umweltbonus) (2023: 2,1 Mrd. €), Zu-
schüsse zur Errichtung von Tank- und Ladein-frastruktur (2023: 1,9 Mrd. €), Förderung des 
Ankaufs von Bussen mit alternativen Antrie-ben (2023: 0,5 Mrd. €), Maßnahmen zur Wei-
terentwicklung der Elektromobilität (2023: 0,4 Mrd. €) sowie Zuschüsse für die Anschaf-

fung von Nutzfahrzeugen mit alternativen, 

klimaschonenden Antrieben (2023: 0,4 Mrd. €) (Bundestag 2022). 

Der Vorteil des EU-ETS ist, dass die absolute 

Obergrenze an THG-Emissionen durch den 

Cap wirksam begrenzt werden, weil der zuvor 

festgelegte Cap durch die regulierten THG-

Emittenten in Summe eingehalten werden 

muss (hohe ökologische Wirksamkeit).  

Der Nachteil ist, dass die THG-Einsparungen 

nicht durch bspw. den Staat gezielt in be-

stimmten Bereichen erfolgen, sondern der 

Markt über Angebot und Nachfrage regelt, wo 

die THG-Emissionen eingespart werden. So 

führt individuelles Verhalten wie der Verzicht 

auf innereuropäische Flüge nicht zur gesamt-

systemischen Senkung der THG-Emissionen, 

sondern verlagert diese zu anderen EU-ETS 

umfassende THG-Emittenten innerhalb der 

EU, die nun unter Einhaltung des Caps günsti-

ger ein THG-Zertifikat kaufen und nutzen 

können (sogenannter „Wasserbett-Effekt<) 
(Agora Energiewende & Öko-Institut 2018; 

Wambach 2022). Zudem gibt es aufgrund des 

schwankenden Zertifikat-Preises nur geringe 

Planungssicherheit für emittierende Unter-

nehmen (mittlere dynamische Anreizwir-

kung).  

An der Umsetzung des umweltökonomischen 

Instruments EU-ETS wird kritisiert, dass sich 

infolge zu wenig ambitionierter Caps, krisen-

bedingter Produktions- und Emissionsrück-

gänge und der umfangreichen Nutzung von 

internationalen Projektgutschriften sich eine 

große Anzahl an Zertifikaten im EU-ETS ange-

sammelt haben und somit der Marktmecha-

nismus nicht richtig funktioniert (UBA 

2022c). Ein Zertifikatspreis von 130 €/t_CO₂-

Äq bis rund 300 €/t_CO₂-Äq wird als notwen-

dig gesehen, um die Klimaziele wirksam zu 

erreichen (Pietzcker, Feuerhahn, Haywood et 

al. 2021; Wambach 2022: 28) 

 



 

 Bannert/von Düsterlho/Heybrock | Wasserstoff im Verkehrssektor 

 
 

27 

Nationaler Emissionshandel (CO2-Beprei-

sung): 

Deutschland hat seit 2021 mit dem Brennstof-

femissionshandelsgesetz (BEHG) eine CO2-

Bepreisung für die nationalen THG-Emissio-

nen der Sektoren Wärme und Verkehr einge-

führt, da diese nicht vom EU-ETS erfasst wer-

den. Es soll analog zum EU-ETS die THG-

Emissionen bislang nicht erfasster Sektoren 

umfassen. Eine Integration der Sektoren Ver-

kehr und Wärme in ein einheitliches Emissi-

onshandelssystem wird unter anderem des-

wegen als schwierig gesehen, weil von einer 

unterschiedlichen Wirkung eines einheitli-

chen CO2-Äq-Preises in den spezifischen Sek-

toren auszugehen ist und somit ein „Wasser-

betteffekt< vermieden werden kann (höhere 

Grenzvermeidungskosten im privaten Be-

reich) (Felbermayr, Peterson & Rickels 2019) 

Mit dem umweltökonomischen Instrument 

CO2-Bepreisung (in seiner Wirkung bis 

2025/26) hat die Bundesrepublik Deutsch-

land einen festen Preis für THG-Emissionen in 

diesen Sektoren festgelegt. Jedes inverkehr-

bringende Unternehmen von fossilen Heiz- 

und Kraftstoffen wie Heizöl, Flüssiggas, Erd-

gas, Kohle, Benzin und Diesel muss entspre-

chend seiner Emissionen Zertifikate erwer-

ben. Die Zertifikats-Preise sind bis 2025 fest-

gelegt und verlaufen 2026 innerhalb eines 

Preiskorridors. Inwieweit der Preiskorridor 

danach weitergeführt wird oder sich der Zer-

tifikats-Preis frei am Markt bilden kann, soll 

bis Ende 2024 evaluiert werden. Durch die 

derzeitige fixe Preisfestlegung entspricht die 

CO2-Steuer damit in der umweltökonomi-

schen Wirkung eher einer CO2-Abgabe als ei-

nem Emissionshandelssystem.  

Die festgelegte CO2-Bepreisung beträgt nach 

einer Aussetzung der jährlich vorgesehen 

Preiserhöhung aufgrund der Energiepreis-

krise (Bundesregierung 2022b) aktuell 2021: 25 €/t_CO2-Äq, 2022: 30 €/t_CO2-Äq,  2023: 

30 €/t_CO2-Äq (ursprünglich 35 €/t_CO2-Äq), 

2024: 35 €/t_CO2-Äq (ursprünglich 

45 €/t_CO2-Äq), 2025: 45 €/t_CO2-Äq (ur-

sprünglich 55 €/t_CO2-Äq). Für 2026 ist ein 

Preiskorridor zwischen 55 und 65 €/t_CO2-

Äq vorgesehen.  

Analog zum EU ETS fließen die Einnahmen 

ebenso in den KTF. 2022 beliefen sich die Ein-

nahmen über die CO2-Bepreisung auf 

6,4 Mrd. €. Sie sind damit vergleichbar mit 

den Einnahmen aus dem EU ETS (UBA 

2023a).  

Der Vorteil der CO2-Bepreisung im Vergleich 

zum EU-ETS ist, dass durch eine feste Preis-

vorgabe eine gewisse Planungssicherheit für 

emittierende Unternehmen gegeben ist (mitt-

lere bis hohe dynamische Anreizwirkung). 

Dagegen ist unklar, in welcher konkreten 

Höhe die THG-Emissionen dadurch tatsäch-

lich gesenkt werden (mittlere ökologische 

Wirksamkeit). Zudem werden die pauschal 

bepreisten THG-Emissionen allgemein einge-

preist und so ggf. nicht zwangsläufig in den 

Bereichen mit den volkswirtschaftlich ge-

ringsten Kosten reduziert (geringe ökonomi-

sche Effizienz). Damit die Klimaschutzziele 

2030 erreicht werden, wird in diesen Sekto-

ren eine CO2-Bepreisung von  180 €/t_CO2-Äq 

als notwendig gesehen (Bach, Isaak, Kemfert 

et al. 2019). 

Treibhausgasminderungsquote (THG-

Minderungsquote):  

Die THG-Minderungsquote wurde 2015 als 

Nachfolger der 2007 eingeführten Biokraft-

stoffquote eingeführt. Sie ist insbesondere im 

Bundesimmissionsschutzgesetz (§ 37 a-c 

BImSchG) sowie deren nachgelagerten Ver-

ordnungen (10., 36., 37. und 38. BImSchV) ge-

regelt und gilt ausschließlich für den Ver-

kehrssektor. Grundlage ist insbesondere das 

Ziel, entsprechend der Erneuerbaren Ener-
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gien Richtlinie der EU (RED II) einen nationa-

len Anteil von 14 % erneuerbarer Energie im 

Verkehrssektor bis 2030 zu erreichen. 

Mit der THG-Minderungsquote werden die 

kraftstoffinverkehrbringenden Unternehmen 

von Otto- und Dieselkraftstoffen (bspw. Mine-

ralölkonzerne) dazu verpflichtet, einen stei-

genden prozentualen Anteil der THG-Emissi-

onen ihrer fossilen Kraftstoffe zu senken. Die 

benötigte THG-Emissionssenkung können die 

kraftstoffinverkehrbringenden Unternehmen 

dazu bspw. von Ladesäulenbetreibenden, 

Wasserstoff-Tankstellen oder BatterieFZ be-

sitzhabende Personen über einen Quotenhan-

delsvertrag erwerben (Details siehe Kapitel 

4.2.3). 

Der Vorteil der THG-Minderungsquote ist, 

dass ähnlich wie bei der CO2–Bepreisung 

durch eine feste Strafe für nicht erbrachte 

Quoten eine gewisse Planungssicherheit für 

emittierende Unternehmen gegeben wird 

(mittlere dynamische Anreizwirkung). Es ist 

zudem klar, in welcher konkreten Mindest-

höhe die THG-Emissionen dadurch tatsäch-

lich gesenkt werden (mittlere bis hohe ökolo-

gische Wirksamkeit). Gleichzeitig werden 

hier die THG-Emissionen pauschal bepreist 

und werden so allgemein eingepreist und 

nicht unbedingt in den Bereichen mit den 

volkswirtschaftlich geringsten Kosten einge-

spart (geringe ökonomische Effizienz).  

Der durchschnittliche Preis betrug 2022 rund 

450 €/t_CO2-Äq (Olyx 2023). Die im Quoten-

handelsvertrag geregelte Strafzahlung bei 

Nicht-Einhaltung der THG-Minderungsquote 

von 600 €/t_CO2-Äq markieren hier die Preis-

obergrenze (faktischer Preisdeckel). Hervor-

zuheben ist, dass bei der THG-Minderungs-

quote die Kosten pro t_CO2-Äq deutlich höher 

sind als aktuell im EU-ETS oder der CO2-Be-

preisung. 

Für Kapitel 4.2.3 gilt zusammengefasst, dass 

jedes der drei umweltökonomischen Instru-

mente EU-ETS, CO2-Bepreisung und THG-

Minderungsquote spezifische Stärken und 

Schwächen hat, um die Antriebswende voran-

zutreiben. Während das EU-ETS bei hinrei-

chend ambitionierten Zielen die höchste öko-

logische Treffsicherheit aufweist zu den effi-

zientesten volkswirtschaftlichen Kosten, 

führt es in der Praxis aufgrund der hohen und 

nicht genauer absehbaren Zertifikatspreis-

schwankungen zu einer geringeren Investiti-

onssicherheit. Konträr dazu verlaufen das In-

strument der CO2-Bepreisung, sowie die THG-

Minderungsquote.39  

Für den straßenbasierten Verkehrssektor 

sind aktuell insbesondere die CO2-Bepreisung 

sowie die THG-Minderungsquote relevant. In 

welche Richtung sich die CO2-Bepreisung 

über 2026 hinaus weiterentwickeln wird, ist 

auch aufgrund des auf EU-Ebene geplanten 

zweiten Emissionshandelssystem für den 

Straßen- und Gebäudesektor ab 2027 unklar. 

 

 
39 Hier sei auch darauf hingewiesen, dass es in der Praxis  durch beispielsweise die dargestellte Verwässerung in der Umsetzung 
auch Zweifel an der tatsächlichen Wirkung dieser umweltökonomischen Instrumente gibt (Agora Energiewende & Öko-Institut 
2018; DIW Econ 2021; Fredebeul-Krein, Koch, Kulessa et al. 2014: 475–480). 
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Tabelle 3: Mehrkosten Benzin und Diesel durch CO2-Bepreisung und THG-Minderungsquote 2023 bis 2030

 

Tabelle 3 zeigt, dass die THG-Minderungs-

quote im straßenbasierten Verkehrssektor im 

Vergleich zur CO2-Bepreisung den bedeuten-

deren Verteuerungseffekt auf die fossilen 

Kraftstoffe Benzin und Diesel hat.  

Zu dem konkreten Verteuerungseffekt kom-

men die zusätzlichen Erlöse für erneuerbare 

Energien im Verkehrssektor, wodurch sich 

das Preisgefüge fossiler Kraftstoffe zu erneu-

erbaren Energien zusätzlich zugunsten der 

erneuerbaren Energien verschiebt. Während 

über EU-ETS und CO2-Bepreisung zusammen 

2023 rund 5,4 Mrd. € in den Verkehrssektor 
fließen, werden über die THG-Minderungs-quote rund 7 Mrd. € an die Inverkehrbringer 
von erneuerbarer Energie im Verkehrssektor 

umverteilt.42 

Da die THG-Minderungsquote im Vergleich 

zur CO2-Bepreisung die größere ökonomische 

Wirkung hat, wird in der Folge das umwelt-

ökonomische Instrument THG-Minderungs-

quote vertieft betrachtet (siehe Kapitel 4.2.3).  

 

  

 
40 CO2-BepreisungBenzin/Diesel = Heizwertbezogener EmissionswertBenzin/Diesel (EBeV 2022 Anlage 1) * MJ/lBenzin/Diesel (umgerechnet 
nach EBeV 2022 Anlage 1) * Zertifikatspreis (§10(2) BEHG) 
41 THG-MinderungsquoteBenzin/Diesel = Fossiler Basiswert (§ 3 38. BImSchV) * Minderungsquote (§ 37a Abs. 4 BImSchG) * MJ/lBen-

zin/Diesel (umgerechnet nach EBeV 2022 Anlage 1)) * THG-Quotenvertragswert (angenommen 450 €/t_CO2-Äq). Die jährlich anstei-
gende Minderungsquote (siehe auch Abbildung 10) erhöht so stetig die THG-MinderungsquoteBenzin/Diesel. 
42 (MengeDiesel2022 * HeizwertDiesel + MengeOttokraftstoffe2022 * HeizwertOttokraftstoffe) * THG-Minderungsquote2023 * fossiler-
Basiswert * WertQuotenhandelsvertrag 
= (32.245.000.000 kg Diesel (FNR 2023) * 36,17 MJ/kg Diesel (umgerechnet nach EBeV 2022 Anlage 1) + 15.810.000.000 kg 
Ottokraftstoffe (FNR 2023) * 32,84 MJ/kg Ottokraftstoffe (umgerechnet nach EBeV 2022 Anlage 1)) * 8 % * 94,1 g CO2Äq/MJ (§ 
3 38. BImSchV) * 450 €/t_CO2Äq = 7,005 Mrd. € 

 CO2-Bepreisung40 THG-Minderungsquote41 

 Zertifikats-

preis 
Benzin Diesel Benzin Diesel 

2023 30 €/t CO2-Äq 0,07 €/l 0,08 €/l  0,11 €/l  0,12 €/l 
2024 35 €/t CO2-Äq 0,08 €/l 0,09 €/l  0,13 €/l  0,14 €/l 
2025 45 €/t CO2-Äq 0,11 €/l 0,12 €/l  0,15 €/l  0,16 €/l 
2026 55-65 €/t 

CO2-Äq 
0,13-0,16 €/l 0,15-0,17 €/l  0,17 €/l  0,18 €/l  

2027 unklar    0,20 €/l  0,22 €/l 
2028 unklar    0,24 €/l  0,27 €/l 
2029 unklar    0,29 €/l  0,32 €/l 
2030 unklar    0,35 €/l  0,38 €/l 
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4.2.3 Schwerpunkt THG-Minderungsquote 

 

Abbildung 10: Entwicklung der THG-Minderungsquote 2015 - 2030

Abbildung 10 zeigt, wie die THG-Minderungs-

quote inverkehrbringenden Unternehmen 

von Otto- und Dieselkraftstoffen (bspw. Mine-

ralölkonzerne) gemäß Bundesimmissions-

schutzgesetz (§ 37a BImSchG) zunehmend 

dazu verpflichtet, die THG-Emissionen ihrer 

Kraftstoffe zu senken: von 3,5 % im Jahr 2015 

über 8 % im Jahre 2023 auf 25 % im Jahre 

2030 (siehe Abbildung 10).43 Die Mengen an 

Beimischung von synthetischen biogenen 

Kraftstoffen wie beispielswese E10 ist mitt-

lerweile als Erfüllungsoption an ihre Grenzen 

geraten. Deshalb müssen die kraftstoffinver-

kehrbringenden Unternehmen zukünftig ver-

mehrt über Quotenhandelsverträge ihre THG-

Minderung erfüllen. 

Für die Quotenhandelsverträge gibt es aus 

dem Bereich BatterieFZ und Brennstoffzel-

lenFZ zwei interessante Anbietergruppen: 

 
43 Von 2007 bis 2015 gab es nach § 37a BImSchG mit der Biokraftstoffquote eine ähnliche Mindestquote, die sich auf die konkret 
in den Verkehr gebrachte Menge an fossilen Kraftstoffen und nicht auf deren THG-Emissionen bezog. 
44 Der Preis entspricht in etwa dem durchschnittlichen THG-Quotenvertragspreis 2022 für Quotenerfüllung durch Strom und Was-
serstoff (Olyx 2023). 

A) Betreibende Unternehmen von öf-

fentlichen Ladepunkten und (Wasser-

stoff-)Tankstellen.  

B) Besitzende Personen von Fahrzeu-

gen mit alternativen Fahrzeugantrie-

ben. 

Dabei können die Anbietergruppen ihre tat-

sächlich erbrachte THG-Minderung nach ak-

tueller Gesetzeslage im Falle von Strom mit 

dem Faktor 3 und im Falle von Wasserstoff 

mit dem Faktor 2 multiplizieren. 

Abbildung 11 zeigt die Erlöse für betreibende 

Unternehmen von öffentlichen Ladepunkten 

und (Wasserstoff-)Tankstellen (Fall A) bei ei-

nem angenommenen Quotenhandelsver-

tragspreis von 450 €/t CO2-Äq44. 

3,5 % 3,5 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 6,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 9,3 %10,5 %12,0 %14,5 %
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Abbildung 11: Fall A: Erlös über die THG-Minderungsquote      € t   2-Äq) für öffentlich zugängliche 
Lade-  etankungsin rastruktur in € kW 45 

Im Fall A sind die Zusatzerlöse von grünem 

Strom2023/203046 durchweg größer als die von 

grünem Wasserstoff2023/2030.47 Die unter-

schiedlichen Zusatzerlöse ergeben sich insbe-

sondere dadurch, dass die THG-Minderungs-

wirkung von grünem Strom dreifach und von 

grünem Wasserstoff und synthetischem 

Kraftstoff nur zweifach angerechnet werden 

kann. 

Vergleicht man diese Zusatzerlöse über die 

THG-Minderungsquote2023 von grünem Was-

serstoff (0,27 €/kWh bzw. 8,96 €/kg) mit 
dem aktuellen Wasserstoff-Tankstellenpreis 

(netto 10,80 €/kg bzw. 11,64 €/kg) oder die 

 
45 Berechnungsgrundlage siehe Anhang B: Tabelle Erlös THG-Minderungsquote. 
46 Grüner Strom kann nach aktueller Gesetzeslage nur bei Direktleitung ohne Netzanschluss zur Erbringung der THG-Minderungs-
quote genutzt werden. Nach dem „Masterplan Ladeinfrastruktur II< der Bundesregierung wird das BMUV dazu die Anrechnung 
von Grünstrom bei On-Site-Stromerzeugung trotz Netzkopplung, wo dies technisch möglich ist, zeitnah ermöglichen 
(Bundesregierung 2022a: 22). 
47 Bezieht man die Antriebs-kWh mit ein (siehe Kapitel 4.2), ist der Unterschied zwischen grünem Strom2023/2030 (2023: 0,30 - 0,32 €/Antriebs-kWh bzw. 2030: 0,25 - 0,26 €/Antriebs-kWh) und grünem Wasserstoff2023/2030 (2023: 0,14 €/Antriebs-kWh bzw. 2030: 0,11 €/Antriebs-kWh) prozentual noch größer. 

THG-Minderungsquote2023 von Netzstrom (0,16 €/kWh) mit dem durchschnittlichen 

Strompreis2023 (0,185 €/kWh bis 
0,4 €/kWh)(siehe Kapitel 4.2), ergeben sich 

über die THG-Minderungsquote signifikante 

Zusatzerlöse. Diese Zusatzerlöse über die 

THG-Minderungsquote können die betreiben-

den Unternehmen von öffentlichen Lade-

punkten und (Wasserstoff-)Tankstellen nut-

zen, um zusätzliche Infrastruktur auszubauen 

und/oder um den Preis für grünen Strom 

bzw. grünen Wasserstoff für die Kunden zu 

senken.  

 

0,16 € 0,39 €0,41 €0,42 €
0,27 €0,27 €

0,22 € 0,38 €0,40 €0,40 €
0,26 €0,26 €

0,27 € 0,33 €0,34 €0,34 €
0,22 €0,22 €

0,00 € 0,05 € 0,10 € 0,15 € 0,20 € 0,25 € 0,30 € 0,35 € 0,40 € 0,45 €
 Netzstrom

PV-Strom (Direktleitung)

Wind-Strom (Onshore-Direktleitung)

Wind-Strom (Offshore-Direktleitung)

Grüner Wasserstoff

Synthethetisches Methan

Fall A: Erlös über die THG-Minderungsquote (450 €/t CO2-Äq) für öffentlich zugängliche 
Lade-/Betankungsinfrastruktur in €/kWh  

2023 2026 2030



 

 Bannert/von Düsterlho/Heybrock | Wasserstoff im Verkehrssektor 

 
 
32 

 

Abbildung 12: Fall B: Erlös über die THG-Minderungsquote      € t    -Äq) für Fahrzeugbesitzende in 
€  a r eug48 

Im Fall A besteht das Problem, dass Unterneh-

men mit Betriebstankstellen oder Haushalte 

mit privater Wallbox von diesen Erlösen aus-

geschlossen sind, da deren Infrastruktur nicht 

öffentlich zugänglich ist. Damit auch in die-

sem Fällen die Energiekosten für besitzende 

Personen von Fahrzeugen mit alternativen 

Fahrzeugantrieben durch die THG-Minde-

rungsquote deutlich gesenkt und so die Kon-

kurrenzfähigkeit von erneuerbarer Energie 

gegenüber fossilen Kraftstoffen frühzeitig er-

höht wird, können die Fahrzeug-besitzenden 

Personen im Fall B pauschale Emissionsmin-

derungszertifikate anbieten. Dabei wird je 

nach Fahrzugklasse ein unterschiedlicher, 

pauschaler Jahresverbrauch von Energie zu 

Grunde gelegt.  

Nach der aktuellen Gesetzeslage können nur 

BatterieFZ entsprechende Zusatzerlöse erzie-

len, BrennstoffzellenFZ sind ausgeschlossen. 

Hier erwartet das UBA eine entsprechende „umfassende Novellierung der 37. BImSchV 

 
48 Berechnungsgrundlage siehe Anhang B: Tabelle Erlös THG-Minderungsquote. 

und der Anrechnungsvoraussetzungen insge-

samt< (Schürmann 2022a, 2022b). Im Folgen-

den wird daher angenommen, dass die BMUV 

einen identischen Jahresverbrauch von 

BrennstoffzellenFZ und BatterieFZ annehmen 

wird. Die gezeigten prognostizierten Erlöse 

für BrennstoffzellenFZ basieren auf dieser An-

nahme. 

Aktuell wird für ein Fahrzeug allgemein ein 

Jahresverbrauch von 2.000 kWh angenom-

men. Für Fahrzeuge der Klasse N1 3.000 kWh 

und für Fahrzeuge der Klasse M3 72.000 kWh 

(BMUV 2021).  

Abbildung 12 zeigt die Erlöse für besitzende 

Personen von Fahrzeugen mit alternativen 

Fahrzeugantrieben (Fall B) bei einem Quoten-

handelsvertragspreis von 450 €/t CO2-Äq. 

Für ein allgemeines BatterieFZ 2023 können für 

2023 über die THG-Minderungsquote dem-

nach Zusatzerlöse von rund 317 € erzielt wer-

den.  

317 €475 € 11.398 €
537 €806 € 19.346 €

440 €660 € 15.829 €
530 €795 € 19.070 €

521 €782 € 18.769 €
522 €783 €

18.796 €

0 € 4.000 € 8.000 € 12.000 € 16.000 € 20.000 €
 BatterieFZ Allgemein (2.000 kWh)

 BatterieFZ N1 (3.000 kWh)

 BatterieFZ M3 Strom (72.000 kWh)

 BrennstoffzellenFZ Allgemein (2.000 kWh)

 BrennstoffzellenFZ N1 (3.000 kWh)

 BrennstoffzellenFZ M3 (72.000 kWh)

Fall B: Erlös über die THG-Minderungsquote (450 €/t 
CO2-Äq) für Fahrzeugbesitzende in €/Fahrzeug*  

2023 2026 2030

*unter der Annahme, dass der Gesetzgeber für BrennstoffzellenFZ identische 
Anrechnungsbedingungen schafft wie für BatterieFZ 
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Unter der hypothetischen Annahme, dass der 

Jahresverbrauch von 2.000 kWh identisch für 

ein allgemeines BrennstoffzellenFZ2023 ange-

rechnet werden könnte und von reinem grü-

nem Wasserstoff ausgegangen wird, würden 

die Zusatzerlöse2023 rund 537 € betragen. Im 

Gegensatz zu Fall A wäre im hier gezeigten 

Fall B nun der BrennstoffzellenFZ-Antrieb also 

ökonomisch vorteilhafter als ein BatterieFZ-

Antrieb. Dies liegt insbesondere daran, dass 

hier für BatterieFZ der Bezug von allgemeinen 

Netzstrom statt von reinem grünem Strom 

angenommen wird, wodurch die THG-Minde-

rungswirkung des anzurechnenden Stroms 

geringer ist. Perspektivisch ist durch einen 

höheren Anteil an grünem Strom im Netz ein 

höherer Erlös für ein BatterieFZ im Vergleich 

zu einem BrennstoffzellenFZ zu erwarten.  

Zu beachten ist zudem, dass aktuell Kraftfahr-

zeuge der für die BrennstoffzellenFZ interes-

santen Fahrzeugklassen N2 (mittlere Nutz-

fahrzeuge) und N3 (schwere Nutzfahrzeuge) 

im Vergleich zur Fahrzeugklasse M3 (Linien- 

und Reisebusse) deutlich benachteiligt wer-

den. Für einen Linien- und Reisebus nimmt 

die BMVU 2023 einen pauschalen Verbrauch 

von 72.000 kWh/Jahr an, während für mitt-

lere und schwere Nutzfahrzeuge kein pau-

schaler Verbrauch festgelegt wurde, sodass 

hier nur der allgemeine Fahrzeug-Verbrauch 

von 2.000 kWh/Jahr als Grundlage genom-

men werden darf (BMUV 2021). In der Praxis 

dürfte der Energieverbrauch eines schweren 

Nutzfahrzeugs gleichwertig oder höher als 

von einem Linien- und Reisebus einzuschät-

zen sein. Es ist also folgerichtig, dass hier zeit-

nah (eigentlich bis Q1/2023) eine Veröffent-

lichung von Schätzwerten durch das BMUV  

für schwere Nutzfahrzeuge erfolgen sollen 

(Bundesregierung 2022a: 22). 

 
49 Für eine vertiefende Betrachtung der diskutierten Vorschläge zur unterschiedlichen Mehrfachanrechnung sowie deren Impli-
kationen für die Antriebswende siehe die (Bannert, Schütte & von Düsterlho 2023). 

In Fall A und B ist die Höhe der Zusatzerlöse 

auch abhängig von der zukünftigen Preis-Ent-

wicklung für die THG-Emissionsminderungs-

zertifikate. Eine Preisprognose ist schwierig, 

da sich der Preis am Markt bildet. Einerseits 

steigt in Zukunft der gesetzlich vorgeschrie-

bene Anteil an erneuerbaren Energien im 

Verkehrssektor, womit auch die Nachfrage 

nach den Emissionsminderungszertifikaten 

zunehmen dürfte. Andererseits wird auch die 

Nutzung von grünem Strom und grünem Was-

serstoff im Verkehrssektor sowie die Anzahl 

an BatterieFZ und BrennstoffzellenFZ zuneh-

men, wodurch das Angebot an Emissionsmin-

derungszertifikaten steigt. Der Preis für die 

THG-Minderungsquote ist aktuell nach oben bei 600 €/t CO2-Äq gedeckelt, nämlich der 

Pönale (Strafzahlung) bei Nichterfüllung der 

Quote (§ 37c Abs. 2 Satz 5-6 BImSchG). Die 

Preisuntergrenze wird aktuell bei 

200 €/t CO2-Äq gesehen (Olyx 2023), was in 

etwa einer linearen Reduzierung der hier dar-

gestellten Erlöse um 55 % bedeuten würde. 

In der politischen Diskussion über die kom-

mende Umsetzung des delegierten Rechtakts 

zur EU-Erneuerbaren-Energien-Richtlinie 

RED II bzw. der Novellierung des nationalen 

BImSchG wird über eine Anhebung der aktu-

ellen Mehrfachanrechnung der THG-Minde-

rungswirkung von Strom (dreifach auf vier-

fach) und Wasserstoff (zweifach auf dreifach 

bis vierfach) diskutiert, während der aktuelle 

Entwurf zur Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

RED III der EU eine Streichung der Mehrfach-

anrechnung vorsieht. Eine Veränderung des 

Verhältnisses zwischen Wasserstoff und 

Strom verändert auch das Erlösverhältnis 

zwischen diesen Antriebsoptionen.49 

Zusammengefasst kann die THG-Minderungs-

quote den Markthochlauf von alternativen 

Antriebsarten deutlich beschleunigen, wenn 
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deren Erlöse direkt an die Kunden weiterge-

ben werden oder direkt in den benötigten 

Ausbau von erneuerbaren Energien oder be-

nötigter Infrastruktur investiert wird. 

4.3 Markthochlauf und Geschäftsmodelle  

Aufgrund der deutlichen Energieeffizienzvor-

teile und damit auch Kostenvorteile herrscht 

in der Literatur weitgehend Konsens darüber, 

dass ein BatterieFZ im Vergleich zu einem 

BrennstoffzellenFZ oder einem E-FuelsFZ der 

stets zu bevorzugende Antriebstyp im Sinne 

einer energieeffizienten Energiewende ist 

(Agora Energiewende & Guidehouse 2021: 9-

10; Agora Verkehrswende 2019b: 14-15; 

NPM - AG 2 2020: 46; SRU 2021: 58; UBA 

2019: 230; Wuppertal Institut 2020: 18). 

Gleichzeitig unterscheiden sich die Anforde-

rungen an ein Kraftfahrzeug je nach Anwen-

dungsfall, sodass eine BatterieFZ-Lösung nicht 

immer ökonomisch sinnvoll und praktikabel 

nutzbar erscheint. Je nach Fahrzeugklasse 

gibt es daher in der Literatur unterschiedliche 

Prognosen über die sich durchsetzende An-

triebstechnologie. 

 

Tabelle 4: Antriebsvarianten in den verschiedenen Fahrzeugklassen 

  

 
Batte-
rieFZ 

Brenn-
stoffzel-
lenFZ 

E-
FuelsFZ 

Oberlei-
tungFZ 

  PKW (M1)         

  
Leichte Nutzfahrzeuge (N1) städtischer & regio-
naler Lieferverkehr 

        

  Leichte Nutzfahrzeuge (N1) Fernfahrten                   

  
Schwere Nutzfahrzeuge (N2-N3) Kurz und Mit-
telstrecken 

        

  Schwere Nutzfahrzeuge (N2-N3) Langstrecke         

  Linienbusse (M2-M3)         

  Reisebusse (M2-M3)         

  Schiene         

  Binnenschifffahrt         

  Hochseeschifffahrt         

  Flug Kurzstrecke         

  Flug Langstrecke         

Markthochlauf primär mit dieser Technologie 

Markthochlauf auf mittlere Sicht primär mit dieser Technologie erwartet 

Markthochlauf unklar oder am Anfang, noch keine Dominanz einer Technologie absehbar 

Markthochlauf ggf. als ergänzende Nischenanwendung neben einer dominierenden Technologie 

Kein Markthochlauf dieser Technologie erwartet 
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Tabelle 4 zeigt, dass BatterieFZ in den leichten 

Fahrzeugklassen (N1 und M1) als vorteilhaft 

gelten. In den Fahrzeugklassen M1 und N1 ist 

ein BatterieFZ bereits wirtschaftlich konkur-

renzfähig zu einem FossilenFZ. Brennstoffzel-

lenFZ-Technologie wird in den leichten Fahr-

zeugklassen ggf. als Ergänzung insbesondere 

für Nischenanwendungen bei geringen Stand-

zeiten und häufigen Fernfahrten oder off-

road Anwendungen gesehen. 

In den schweren Nutzfahrzeugklassen (N2-

N3) ist es aufgrund der längeren Fahrstre-

cken, anspruchsvolleren Nutzlastprofilen und 

des höheren Kostendrucks unklar, welche An-

triebsart hier sinnvoll ist und sich durchset-

zen wird. Sowohl BatterieFZ, Brennstoffzel-

lenFZ, E-FuelsFZ als auch OberleitungFZ sind 

hier denkbar und werden je nach Studie als 

vorteilhaft gesehen. Ähnliches gilt für den 

straßenbasierten Verkehr im Bereich der Per-

sonenbeförderung. Während sich im urbanen 

Raum primär BatterieFZ – Busse durchzuset-

zen scheinen, ist die Tendenz für den ländli-

chen Raum noch unklar.  

Die Nutzung von OberleitungFZ hängt in der 

straßenbasierten Mobilität insbesondere da-

von ab, ob Oberleitungen vorhanden sind. Ist 

dies im urbanen Raum der Fall, werden diese 

zumeist als vorteilhaft erachtet. Im Fernver-

kehr ist unklar, inwieweit ein Oberleitungs-

ausbau auf den Autobahnen kurz- bis mittel-

fristig realistisch erscheint. Auf der Schiene 

sind OberleitungFZ erprobt und je nach Fre-

quenz und Topografie bereits heute zu einem 

FossilenFZ konkurrenzfähig. 

Die Zukunft von E-FuelsFZ ist in der straßen-

basierten Mobilität unklar. Zwar werden syn-

thetische Kraftstoffe für den Weiterbetrieb 

gebrauchter FossilFZ noch benötigt werden. 

Gleichzeitig hat die EU ein Verbrennungsmo-

tor-Fahrzeug Verbot für M1/N1-Neufahr-

zeuge ab 2035 beschlossen, bei dem unklar 

ist, inwieweit es E-FuelsFZ umfasst (siehe Ka-

pitel 4.2). Für Neufahrzeuge erscheint eine 

großskalige Verwendung von E-FuelsFZ insbe-

sondere auch aufgrund der hier gezeigten ge-

ringen Energieeffizienz (siehe Kapitel 3.1) 

sehr unwahrscheinlich.  Die Einsatzpotentiale 

von E-FuelsFZ werden dagegen in den Berei-

chen Hochseeschifffahrt sowie Langestre-

cken-Flug als aktuell alternativlos gesehen. 

Die Prognosen über den Zeithorizont des 

Markthochlaufs der jeweiligen alternativen 

Antriebstechnologie variieren je nach Fahr-

zeugtyp. So hat der Markthochlauf von Batte-

rieFZ -PKWs und BatterieFZ -LKWs im Regio-

nal- und Verteilverkehr bereits begonnen. Im 

Fernverkehr (>26 t zGG) wird der Beginn des 

Markthochlaufs ab 2024 gesehen, während 

von OberleitungFZ-LKWs für den Fernverkehr 

ein Markthochlauf ab 2025 und von Brenn-

stoffzellenFZ-LKWs für den Fernverkehr ab 

2027 gesehen wird (NPM - AG 1 2021: 32; 75–
76). Eine Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff-

Antrieben (inklusive synthetischer Kraft-

stoffe) wird zunächst ab Mitte der 2020er im 

Bereich der Linien- und Reisebusse, Schwer-

lastverkehr, Müllsammelfahrzeuge, Schienen-

personennahverkehr und bei kleinen Schiffen 

und Fähren gesehen. Ab Ende der 2020er 

wird diese in einigen Studien bei Mittelklasse-

wagen/SUVs und Lieferwagen und im Klein-

wagenbereich gesehen sowie ab An-

fang/Mitte der 2030er der Hochseeschifffahrt 

und im Luftverkehr gesehen (acatech & DE-

CHEMA 2022: 34; Arndt 2021: 98; Hydrogen 

Council 2020: 10; MWVATT SH 2020: 22; 

NRL-Experteninterview 2022).  

Der politisch gewollte Markthochlauf gerät 

dabei aktuell in der praktischen Umsetzung 

spürbar ins Stocken. So beklagen Unterneh-

men, die BrennstoffzellenFZ beschaffen wol-

len, insbesondere folgende Herausforderun-

gen: 
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• Verzögerte Umsetzungen von angekün-
digten Förderrichtlinien 

• Mangelnde Verfügbarkeit von Modellen 
(z. B. Gelenkbusse, Abfallsammelfahr-
zeug-Seitenladern oder Schwerlast 
LKW)  

• (Pandemiebedingte) Lieferschwierig-
keiten von herstellenden Unternehmen  

• Nachteilige Wirtschaftlichkeit/Markt-
reife von grünem Wasserstoff im Ver-
gleich zu grünem Strom  

• Teilweise noch fehlende rechtliche Re-
gulierungen50 

• Fehlendes Netz von Wasserstoff-Tank-
stellen (insbesondere für Nutzfahr-
zeuge) 

Eine Reaktion auf diese Hürden in der Praxis 

der Flottenumstellung ist, sich vorerst auf 

BatterieFZ zu konzentrieren und zunächst die 

Strecken und Anwendungen umzustellen, die 

mit BatterieFZ sinnvoll zu bedienen sind. Das 

Kalkül dahinter ist zudem, dass sich durch 

den technologischen Fortschritt die Strecken 

und Anwendungen von BatterieFZ stetig er-

weitern, sodass sich die Notwendigkeit einer 

Flottenergänzung durch Nicht-BatterieFZ ste-

tig weiter verkleinert. Das heißt, dass durch 

die Hürden die Praxis damit reagiert, den 

Markthochlauf von BrennstoffzellenFZ vom 

Zeitpunkt zunehmend nach hinten zu ver-

schieben und ggf. eine technologische Vorent-

scheidung zugunsten von BatterieFZ zu tref-

fen.  

Perspektivisch werden sich im Rahmen des 

Markthochlauf von alternativen Antriebs-

technologien im Verkehrssektor zahlreiche 

neue spezifische Geschäftsmodelle entwi-

ckeln. Diese sind insbesondere in den folgen-

den Bereichen zu erwarten: 

• Entwicklung und Produktion von 
neuen alternativen Fahrzeugantriebs-, 
Ladestellen-, Tankstellen- & Oberlei-
tungs-Komponenten sowie syntheti-
schen Kraftstoffen (bspw. Umrüstung 
von Verbrennungsfahrzeugen, Neuent-
wicklung- und Produktion, Zulieferer 
für neue Komponenten) 

• Neue Finanzierungsmodelle für Fahr-
zeuge und Fahrzeugkomponenten so-
wie Ladestellen-, Tankstellen- & Ober-
leitung-Infrastruktur (bspw. Kredit-, 
Miet-, Sharing- oder Leasingmodelle) 

• Innovative Betriebskonzepte von Lade-
stellen-, Tankstellen- und Oberleitung-
Infrastruktur 

• Handel mit der THG-Minderungsquote 

• Erbringung von systemdienlichen Leis-
tungen (bspw. bidirektionales Laden) 

• Neue Recyclingverfahren für Fahrzeug- 
und Ladestellen-, Tankstellen- und 
Oberleitungs-Komponenten.  

  

 
50 Bspw. wird die fehlende serielle Zulassung von Schwerlast-BrennstoffzellenFZ kritisiert, da technisch bedingt durch die zwangs-
läufigen Zubauten (Wasserstofftanks) die geltenden Längenbeschränkungen um bis zu 90 cm überschritten werden. Als Folge 
erhalten umgerüstete Schwerlast-BrennstoffzellenFZ nur eine Einzeltypenzulassung  (DWV 2023: 3–4). 
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5. NRL 

5.1 Potential in der NRL-Modellregion 

Die Bundesregierung hat bezüglich der Aus-

bauziele im Klimaschutzprogramm 2030 so-

wie im Koalitionsvertrag der Bundesregie-

rung Ziele bezüglich der Antriebswende be-

schlossen (siehe Kapitel 4.1). Überträgt man 

die politischen Ziele auf die NRL-Modellre-

gion Hamburg, Schleswig-Holstein und Meck-

lenburg-Vorpommern, kann der zukünftige 

Energiebedarf für den straßenbasierten Ver-

kehr abgeschätzt werden. 

Tabelle 5 zeigt für den straßenbasierten Ver-

kehr, dass der nationale Energiebedarf (ohne 

Tankverluste) insbesondere durch Strom für 

BatterieFZ und ggf. OberleitungFZ gedeckt 

wird. Der Anteil von Wasserstoff im Vergleich 

zu Strom ist sowohl in der Modellregion als 

auch national mit 2,9 % (2030) bis 7 % (2045) 

als deutlich geringer einzuschätzen. Für den 

Verkehrssektor insgesamt (inklusive der wei-

teren Verkehrsträger Schiene, Luft und Was-

ser) wird der nationale Bedarf an Wasserstoff 

(ohne PtL) je nach Studie und Szenario im 

Jahr 2030 auf 0 bis 8 % (Gesamtbedarf: 0 bis 

11 TWh) und im Jahr 2045 auf 5 bis 27 % (Ge-

samtbedarf: 19 – 91 TWh)51 geschätzt. Zudem 

ist ein erhöhter Bedarf an synthetischen 

Kraftstoffen von 120 -184 TWh insbesondere 

für die Luft- und (Hochsee-) Schifffahrt zu er-

warten (siehe Kapitel 4.3) (BDI 2021; Dena 

2021; Prognos, Öko-Institut, & Wuppertal-

Institut 2021b; Fraunhofer ISI 2021b; Koper-

nikus-Projekt Ariadne 2021). Dabei zeigt sich 

an den Unterschieden in den Bedarfseinschät-

zungen die hohe Unsicherheit bezüglich der 

Antriebswahl für die Mobilität der Zukunft. 

Tabelle 5: H2 und Strom-Bedarf des straßenbasierten Verkehrs 2030 - 2045 in der NRL-Modellregion und 
Deutschland52

 
51 Übersicht siehe Anhang E: Tabelle Gesamtsystemische Studien: Bedarf an Strom, H2 und PtL im Verkehrssektor 2030, 2035 & 
2045. 
52 Berechnung auf Grundlage von (UBA 2020a; KBA 2022b, 2022a; Fraunhofer ISI 2021c; Prognos, Öko-Institut, & Wuppertal-
Institut 2021b; HBEFA 2022; Prognos, Öko-Institut, & Wuppertal-Institut 2021a) und eigenen Annahmen (siehe Anhang D: Tabelle 
Angenommene Energie-Verbräuche für verschiedene Fahrzeugklassen). 

 2030  

(~ 33,33 % An-
teil erneuerba-
rer Antrieb) 

2035  

(~ 55,33 % An-
teil erneuerba-
rer Antrieb) 

75 % Anteil 

(2035 Ziel für 
NRL-Region) 

2045  

(~ 100 % Anteil 
erneuerbarer 
Antrieb) 

NRL – Region 4,8 TWh Strom 

4.247 t H2 (0,14 

TWh H2) 

8,07 TWh Strom 

15.070 t H2 (0,5 

TWh H2) 

11,72 TWh Strom 

20.516 t H2 (0,68 

TWh H2) 

13,99 TWh Strom 

31.876 t H2 (0,5 

TWh H2) 

Deutschland 66,15 TWh Strom 

56.056 t H2 (1,87 

TWh H2) 

110,96 TWh 

Strom 

197.034 t H2 (6,57 

TWh H2) 

161,73 TWh 

Strom 

268.333 t H2 (8,94 

TWh H2) 

190,44 TWh 

Strom 

401.237 t H2 

(13,27 TWh H2) 
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5.2 NRL-Projekte  

Das Verbundprojekt Norddeutsches Realla-

bor (NRL) hat mit der AG 7 „Mobilität< das 

Ziel, die Umsetzung und Demonstration voll-ständig „grüner< BrennstoffzellenFZ-Mobilität 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

zu zeigen – von der Wasserstoff-Erzeugung 

über die Distribution bis zur Bereitstellung 

und Nutzung emissionsfreier Fahrzeuge. 

Dazu sollen nach aktuellem Stand von den 

NRL-Praxispartnern 174 BrennstoffzellenFZ-

Fahrzeuge beschafft werden (siehe Tabelle 

6). Setzt man diese 174 BrennstoffzellenFZ in 

das Verhältnis von aktuell rund 2.140 zuge-

lassenen BrennstoffzellenFZ deutschlandweit 

(siehe Kapitel 3.2), dann wird deutlich, dass 

das NRL eine relevante Stichprobengröße an 

BrennstoffzellenFZ aufweisen wird.

Tabelle 6: Verkehrs-Projekte im NRL 

Fahrzeugtyp Umsetzungs-
partner 

Anzahl Besonderheiten im Anwendungsfall 

PKW Alphabet 150 PKW und 

LNF 

• Leasing an Kunden mit besonde-

ren Reichweiteanforderungen 

Abfallsammel-

fahrzeuge 

Stadtreinigung Ham-

burg AöR 

2 Abfallsam-

melfahrzeuge 

2 große Kehr-

maschinen 

• Täglich kurze, aber unterschiedli-

che Strecken mit vielen Bremsvor-

gängen (viel Rekuperationsener-

gie) 

• zusätzliches Arbeitsaggregat zu 

versorgen 

• ggf. eigene Wasserstoffproduktion 

Schweriner Ab-

fallentsorgungs- und 

Straßenreinigungs-

gesellschaft GmbH 

(SAS) 

3 Abfallsam-

melfahrzeuge  

Entsorgungsbetriebe 

Lübeck 

1 Abfallsam-

melfahrzeug 

 

Busse Hamburger Hoch-

bahn AG  

5 Brennstoffzel-

lenbusse 

 

 

• Täglich sehr ähnliche/prognosti-

zierbare Strecken 

• zusätzliches Volumen und Ge-

wicht durch Antrieb weniger rele-

vant 

LKW Volker Rumstich 

Transport GmbH 

 

1 Sattelzug 

(40 t) 

 

• zusätzliches Volumen und Ge-

wicht durch Antrieb sehr relevant 

• häufig lange tägliche Strecken 

• CO2-abhängige Maut als potenzi-

eller Treiber 
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Gepäck-
schlepper 

Flughafen Hamburg 

GmbH  

10 Gepäck-

schlepper 

• Anforderung gleichmäßige Ge-

schwindigkeit  

• Kann Betriebsgelände Flughafen 

nicht verlassen 

5.3 Kurz-Interview NRL AG   >         <-Leitung 

 

Kurz-Interview mit Herr Peter Lindlahr, Ge-

schäftsführer von hySOLUTIONS und Leiter der AG 7 „Verkehr< im NRL. 
1. Wie sehen Sie die Rolle von Was-

serstoff im Sektor Verkehr? 

Neben dem Einsatz von grünem Wasserstoff in 

den grundstoffverarbeitenden Industrien 

(Stahl, Kupfer, Chemie, u. a.) mit perspektivisch 

großen Abnahmemengen und einer Hebelwir-

kung für den angestrebten Markthochlauf 

(Skalierung und damit einhergehende Kosten-

degression), wird auch der Sektor Transport 

und Logistik einen relevanten Beitrag zum 

Wasserstoff-Markthochlauf und zur Dekarbo-

nisierung des Verkehrs leisten können. Auf-

grund des verzögerten herstellerseitigen 

Marktangebotes (Serienfahrzeuge bei H2-Ge-

lenkbussen frühestens Mitte 2024, serienreife 

Lkw der 40-t-Klasse Lkw frühestens ab Anfang 

2025) stellt Wasserstoff im Transport- und Lo-

gistiksektor aus Anwendersicht aber eher noch 

eine strategische Option ohne konkretisierte 

Beschaffungsrelevanz dar. 

Auf Systemebene gilt das Augenhöhe-Prinzip: 

grüner Wasserstoff stellt für den künftigen 

emissionsfreien Verkehr eine sinnvolle und 

gleichberechtigte Alternative zur Batterietech-

nologie dar, d. h. beide Antriebsarten stehen in 

einem komplementären und nicht in einem 

konkurrenzierenden Verhältnis. Die Vorteile 

beim Wasserstoff liegen in den kurzen Betan-

kungszeiten, den höheren Reichweiten und der 

nahezu uneingeschränkten Nutzlast. Dies ist 

besonders interessant für schwere Nutzfahr-

zeuge, sofern sie beispielsweise im Mehr-

schichtbetrieb ohne nennenswerte Standzeiten 

(Recharge Möglichkeiten) eingesetzt werden.  

2. Wo sehen Sie die größten Hürden 

für die Defossilisierung vom Sektor Ver-

kehr? 

Es gibt eine ganze Reihe von Herausforderun-

gen, die es zu lösen gilt und die aber auch lös-

bar sind, insofern perspektivisch also keine 

dauerhaften Hürden darstellen. Gegenwärtig 

ist sicherlich die Verfügbarkeit erneuerbarer 

Energien zur Umwandlung in grünen Wasser-

stoff eine der größten Herausforderungen. Es 

ist hierbei ungemein wichtig, die Bedarfe für 

grünen Wasserstoff als „big picture“ zu begrei-
fen und nicht einzelne Anwendungen gegenei-

nander auszuspielen (beispielsweise Industrie 

vs. Verkehr).  

Eine weitere Herausforderung ist wie bei na-

hezu allen early-market Situationen die Höhe 

der Betriebskosten. Bei Wasserstoffmobilität 

betrifft dies sowohl die trotz staatlicher Förde-

rung weiterhin hohen Leasingkosten für die 

Fahrzeuge als auch die derzeit (noch zu) hohen 

Wasserstoffkosten. Hierbei ist besonders pre-

kär, dass economies of scale, also eine Kosten-

degression über Menge und Skaleneffekte, 

nicht eintreten werden, solange das Fahrzeug-

angebot nicht breiter und attraktiver wird. Wir 

haben hier offensichtlich immer noch ein 

Henne-Ei-Problem, von dem wir ja glaubten, 

dies eigentlich längst überwunden zu haben. 

Eine Überwindung dieses Dilemmas über poli-

tische Lösungen ist alternativlos, solange es 

noch keine robusten Marktmechanismen gibt. 
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Die Forderung an die Bundesregierung ist des-

halb, keine halben Sachen zu machen und das 

jüngst auf den Weg gebrachte Konzept, bei 

energieintensiven Industrieunternehmen 

durch sogenannte Klimaschutzverträge einen 

bestimmten Anteil der Wasserstoffkosten aus-

zugleichen (Carbon Contracts for Diffe-

rence/CCfD), nicht auf die Industrie zu be-

schränken, sondern auch für den Sektor Trans-

port und Logistik zur Anwendung zu bringen.  

Dringender Nachholbedarf besteht auch hin-

sichtlich der Ausweitung der an den öffentli-

chen Wasserstoff-Tankstellen verfügbaren 

Druckstufen. Es ist unschwer erkennbar, dass 

künftig den schweren Fahrzeugen, also Trucks 

und Bussen, die mit 350 bar betankt werden 

müssen, eine führende Rolle zukommen wird. 

Die Auslegung vieler Bestandstankstellen ist je-

doch auf die für PKW relevante Druckstufe 700 

bar beschränkt. Auch hier gibt es also noch viel 

zu tun. 

3. Wo sehen Sie die größten Chancen 

für neue Geschäftsmodelle im Sektor Ver-

kehr? 

Vor dem Hintergrund der investiven Mehrkos-

ten im Vergleich von Wasserstoff- zu Batterie-

fahrzeugen - und erst recht zu Dieselfahrzeu-

gen - stellen nutzungsbezogene Kontrakte ein 

attraktives Geschäftsmodell dar. Diese „Pay-

per-Use“ Konzepte, bei denen dem Flottenbe-
treiber nur die tatsächlich gefahrenen Kilome-

ter zu einem zuvor verabredeten Fix-Preis be-

rechnet werden, erlauben ein hohes Maß an be-

trieblicher und finanzieller Flexibilität. Es han-

delt sich aus Anwendersicht nicht um Investiti-

onskosten, sondern ausschließlich um opera-

tive Aufwände. Der Fahrzeugnutzer ist hierbei 

nicht auf ein einzelnes Fahrzeug eines be-

stimmten Modells und Herstellers festgelegt, 

sondern kann auf ein herstellerübergreifend 

variierendes Angebot zurückgreifen. Prädikat: 

anwenderfreundlich und richtungsweisend. 

Was will man mehr? 

5.4 Anwendungsbeispiel Abfallsammelfahrzeug 

Ein Beispiel für die unklare zukünftige An-

triebstechnologie sind Abfallsammelfahr-

zeuge (ASF) (Fahrzeugklasse N3). In der Pra-

xis setzen die anwendenden Unternehmen 

auf unterschiedliche alternative Antriebs-

technologien. Deswegen wurden im Rahmen 

von Experteninterviews und einer Masterar-

beit (Heybrock 2022) verschiedene Entsor-

gungsfachbetriebe in der NRL-Modellregion 

und darüber hinaus qualitative Untersuchun-

gen zur Bewertung und Wahl von Antrieben 

für ASF durchgeführt. Dabei standen insbe-

sondere die beiden Antriebstechnologien rein 

batterieelektrisch (BatterieFZ-AFS) und batte-

rieelektrisch mit Wasserstoff als Reichwei-

tenverlängerung (BrennstoffzellenFZ-AFS) 

zur Diskussion. Die wesentlichen Ergebnisse 

werden nachfolgend dargelegt: 

Gegenüber einem FossilenFZ-ASF werden bei 

der Nutzung eines BrennstoffzellenFZ-AFS 

oder BatterieFZ-AFS größere ökonomische 

Einsparungen insbesondere im Bereich der 

Reparatur- und Wartungskosten mit bis zu 

50 % Kostenreduktion erwartet. Der deutlich 

höhere Anschaffungspreis eines ASF mit al-

ternativem Antrieb kann aktuell mit Hilfe der 

Förderprogramme annähernd auf das Niveau 

des Anschaffungspreises eines FossilenFZ-ASF 

gesenkt werden (siehe auch CAPEX Kapitel 

4.2). Für ASF spielt Rekuperationsenergie 

durch die vielen Bremsvorgängen in der An-

wendung eine größere Rolle. Diese können 

die BrennstoffzellenFZ-AFS und BatterieFZ-AFS 

im Gegensatz zu einem FossilenFZ-ASF auf-

nehmen. Zudem werden die reduzierten 

Lärm- und Luftemissionen bei einem Brenn-

stoffzellenFZ-AFS und einem BatterieFZ-AFS im 

Vergleich zu einem FossilenFZ-ASF im Betrieb 

für Mitarbeitende und Anwohnende hervor-
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gehoben. Die Fahrzeugverfügbarkeit von Fos-

silenFZ-ASF ist gegeben, während für Brenn-

stoffzellenFZ-AFS und BatterieFZ-AFS Mitte der 

2020er eine Markt- und Serienreife der Fahr-

zeugtechnologie erwartet wird, bei der die 

ASF sowohl ökonomisch als auch technisch 

(Wetter- und Temperaturtauglichkeit robust) 

sind. 

Bei einem Vergleich eines BrennstoffzellenFZ-

AFS mit einem BatterieFZ-AFS sind zunächst 

die technischen Anforderungen wie beispiels-

weise einer Mindestreichweite/Mindestbe-

triebsstundenzahl je Tour (75-100 km) oder 

einer Mindestnutzlast (rund 10.500 kg) wich-

tig. Hier ist in der Regel ein Brennstoffzel-

lenFZ-AFS gegenüber einem BatterieFZ-AFS 

aufgrund der höheren volumetrischen und 

gravimetrischen Dichte im Vorteil. In Bezug 

auf die operativen kosten ist ein BatterieFZ-

AFS hingegen im Vorteil., weil es mit geringe-

ren Energiekosten zu betreiben ist (siehe 

auch OPEX in Kapitel 4.2). 

Neben den technischen Anforderungen ist 

insbesondere der Ausbaustand der Infra-

struktur entscheidend. Einige der befragten 

Unternehmen können den Wasserstoff be-

reits über externe Tankstellen beziehen, 

wodurch sie nicht selbst in den Ausbau der 

Infrastruktur investieren müssen und damit 

die Kosten für den Bau einer (Betriebs-) 

Tankstelle vermeiden können (Kosten rund 1,8 Millionen €). Dementsprechend besteht 
ein Henne-Ei-Problem für die Unternehmen, 

die (noch) nicht auf eine externe Infrastruk-

tur zurückgreifen können oder deren Bedarf 

extern nicht gedeckt werden kann. Ein Unter-

schied zum BatterieFZ-AFS liegt darin, dass 

sämtliche Unternehmen bei der Beschaffung 

eines BatterieFZ-AFS auch in eine eigene Lad-

einfrastruktur investieren müssen, da es für 

schwere Nutzlastfahrzeuge (SNF) keinerlei 

öffentliche Batterie-Ladeinfrastruktur gibt. 

Sofern also Wasserstoff extern bezogen wer-

den kann, kann dies ein entscheidender Punkt 

bei der Wahl des Antriebs darstellen.  

Des Weiteren besteht ein Unterschied zwi-

schen ländlichen und dicht besiedelten, urba-

nen Regionen: Während in ländlicheren Regi-

onen eher hohe Reichweiten eine wichtige 

Anforderung sind, ist bei dicht besiedelten 

Einzugsgebieten die gesamte Menge der im 

Fahrzeug zur Verfügung stehender Energie 

von größerer Bedeutung. Denn zum einen 

kann das Tourenprofil in großen Städten sehr 

unterschiedlich sein, wodurch flexible Ein-

satzmöglichkeiten der Fahrzeuge gefordert 

sind. Zum anderen steht die Tourenlänge in 

Abhängigkeit zum Abfallaufkommen. Dem-

entsprechend kann eine Tour in Bezug auf die 

Kilometerlänge kurz sein, doch wird dann 

umso mehr Energie für die Aufbauarbeiten 

benötigt, da die Einwohnerdichte höher ist 

und damit die Abfallsammlung auf kürzerer 

Strecke passiert. Grundsätzlich bewerteten 

die Unternehmen das BatterieFZ-ASF bei die-

sen technischen Anforderungen etwas 

schlechter.  

Insgesamt zeigt sich, dass viele Entsorgungs-

fachbetriebe mit Hilfe der Förderung bereits 

in alternativ betriebene ASF investiert haben 

oder dies planen. Motivation hierfür ist zu-

meist die Positionierung des eigenen Unter-

nehmens als verantwortungsvoller Vorreiter 

für die Antriebswende sowie die Umsetzung 

der politisch-rechtlichen Rahmenbedingun-

gen wie insbesondere der Clean Vehicle Di-

rective (siehe Kapitel 4.1). Mit der Anschaf-

fung einzelner ASF mit alternativem Antrieb 

sollen zunächst möglichst viele praktische Er-

fahrungen gesammelt, sich miteinander aus-

getauscht und die Mitarbeitenden frühzeitig 

mitgenommen werden. Eine komplette Flot-

tenumstellung auf alternative Antriebe ist 

dann in der Regel bis Mitte der 2030er Jahre 

geplant. 
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In Hinblick auf die aktuelle Energiekrise und 

die Auswirkungen der Pandemie sind die Ab-

schätzungen von Kosten, Lieferzeiten und 

weiteren Entwicklungen schwierig, sodass 

zum Teil noch viel Unsicherheit bezüglich der 

zu favorisierenden Antriebstechnologien 

herrscht. Des Weiteren werden neben Batte-

rieFZ-AFS und BrennstoffzellenFZ-AFS auch E-

FuelsFZ-AFS als mögliche Alternative nicht 

ausgeschlossen, dessen technologischer Fort-

schritt es ebenfalls zu beobachten gilt. Die Un-

ternehmen sind sich einig, dass sich langfris-

tig die Technologie durchsetzen wird, die alle 

Anforderungen zu den bestmöglichen Kondi-

tionen insbesondere in Bezug auf die preisli-

chen Entwicklungen erfüllt. Dabei ist wichtig, 

dass diese Technologie auch in ausreichender 

Menge verfügbar sein wird, da derzeit das 

Marktangebot noch überschaubar ist.  

Zu betonen ist schließlich, dass die Antriebs-

wahl und damit der Markthochlauf auch ent-

scheidend von dem Faktor Mensch und die 

subjektive Einschätzung der Unternehmen 

abhängt. So wurde in den Befragungen deut-

lich, dass allgemein der Wissenstand zu den 

verschiedenen alternativen Antriebstechno-

logien unterschiedlich ist, zudem wurden die 

verschiedenen Antriebstechnologien unter-

schiedlich eingeschätzt sowie aus den glei-

chen Einschätzungen unterschiedliche 

Schlüsse gezogen. So kommt es in ähnlichen 

Ausgangssituation in den Unternehmen zu 

unterschiedlicher Bewertung in der ASF-An-

triebsfrage. 
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6. Fazit: Grüner Wasserstoff im Verkehrssektor 

Der nationale politische Rahmen sieht im Be-

reich der straßenbasierten Mobilität eine Um-

stellung von Fahrzeugen mit Verbrennungs-

motor auf fossiler Basis (FossileFZ) hin zu al-

ternativen Antrieben bis 2030 von rund ei-

nem Drittel aller Fahrzeuge und bis 2045 von 

sämtlichen Fahrzeugen vor.  

In der straßenbasierten Mobilität kann Was-

serstoff als Gas oder als Flüssigkeit in einem 

Elektromotor mit Brennstoffzelle oder einem 

Verbrennungsmotor genutzt werden. Zudem 

kann Wasserstoff als synthetischer Kraftstoff 

in einem mit Verbrennungsmotor angetriebe-

nem Fahrzeug (E-FuelsFZ) eingesetzt werden. 

Der Schwerpunkt der Wasserstoff-Mobilität 

liegt dabei aktuell auf gasförmigem Wasser-

stoff für einen Elektromotor in Kombination 

mit einer Brennstoffzelle (Brennstoffzel-

lenFZ). Gleichzeitig gibt es im Verkehrssektor 

mit batterieelektrisch-betriebenen Fahrzeu-

gen (BatterieFZ) und oberleitungsbetriebenen 

Fahrzeugen (OberleitungFZ) eine durch einen 

höheren Wirkungsgrad gekennzeichnete, 

energieeffizientere Alternative zu einem 

BrennstoffzellenFZ.  

Aus ökonomischer Perspektive ist zudem da-

von auszugehen, dass lokal produzierter grü-

ner Strom immer kostengünstiger sein wird 

als der über einen Elektrolyseur lokal produ-

zierte grüne Wasserstoff. Grüner Wasserstoff 

kann nur günstiger sein, wenn Strom im Über-

fluss produziert wird und die ansonsten abge-

regelte Energie für die Elektrolyse genutzt 

wird. Eine Alternative wäre, dass in einer an-

deren Region auf der Welt Strom deutlich 

kostengünstiger als im lokalen Netz erzeugt 

wird und diese Energie dann, gespeichert in 

Wasserstoff oder einem Derivat von diesem, 

 
53 Dabei scheinen hier wissenschaftlich-ökonomische Erkenntnisse nicht den tatsächlichen Konsumbedürfnissen der breiten Ge-
sellschaft zu entsprechen. So zeigt die NRL-Gesellschaftsstudie, dass unter gleichen Infrastrukturbedingungen 48 % der Bevölke-
rung in der NRL-Projektregion „voll und ganz< einen BrennstoffzellenFZ-PKW einem BatterieFZ-PKW vorziehen würden, während 
nur 14 % diesem „überhaupt nicht< zustimmen würden (Arndt 2022: 47). Beim nächsten Fahrzeug-Kauf würden 19 % einen 
BrennstoffzellenFZ-PKW in Erwägung ziehen und nur 17 % einen BatterieFZ-PKW (Arndt 2022: 21). 

in das lokale Energienetz transportiert wird. 

Inwieweit dies in einem großen Maßstab 

möglich sein wird, ist derzeit noch unklar 

(siehe auch Studienreihe Teil 1: Grüner Was-

serstoff als Markt der Zukunft).  

Vor diesem Hintergrund lassen die Erkennt-

nisse und Ergebnisse dieser Potentialstudie 

den Schluss zu, dass perspektivisch in der An-

triebswende aus Effizienzgründen auf Batte-

rieFZ als erste Wahl gesetzt werden sollte. Ge-

rade in den leichten Fahrzeugklassen wie Per-

sonenkraftwagen (PKW) und leichte Nutz-

fahrzeuge (LNF) gibt es zunehmend mengen-

, segment- und modellmäßig ein zunehmen-

des Angebot an BatterieFZ zu marktgängigen 

Preisen, die sowohl in Anschaffung als auch 

im Betrieb im Vergleich zu einem FossilenFZ 

bereits wirtschaftlich sind. Zudem ist die Bat-

terieFZ-Infrastruktur weiter ausgebaut als die 

BrennstoffzellenFZ-Infrastruktur. In den leich-

ten Fahrzeugklassen findet also bereits ein 

BatterieFZ-Markthochlauf mit entsprechen-

den Skaleneffekten statt, der für Brennstoff-

zellenFZ nur schwer aufholbar sein wird. Denn 

sowohl das BrennstoffzellenFZ-Angebot ist 

derzeit hier noch sehr begrenzt (insbeson-

dere durch die COVID-19 Pandemie, global 

gestörte Lieferketten, hohe Energiepreise 

und drohende Rezession) als auch die Brenn-

stoffzellenFZ-Nachfrage, nicht zuletzt durch 

die vergleichsweise hohen Anschaffungs- und 

Betriebskosten. Eine Vorentscheidung in den 

leichten Fahrzeugklassen zugunsten der Bat-

terieFZ scheint insofern bereits gefallen zu 

sein.53 

Gleichzeitig haben die für BatterieFZ in größe-

rer Dimensionierung benötigten Batterien 

eine deutlich geringere gravimetrische und 
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geringere volumetrische Dichte und längere 

Ladedauer. Daher kann die Anwendung von 

Wasserstoff insbesondere in zeit-, gewichts- 

und/oder volumensensiblen Anwendungsbe-

reichen sinnvoll sein bzw. im Einzelfall weit-

gehend alternativlos sein. Diese für Wasser-

stoff sinnvollen Anwendungspotentiale in der 

straßenbasierten Mobilität werden dabei ins-

besondere im Schwerlastverkehr gesehen 

oder im Bereich von Fahrzeugen mit zusätzli-

chem Arbeitsaggregat (bspw. Abfallsammel-

fahrzeuge oder Kühllastwagen). Dass sich ein 

BrennstoffzellenFZ bzw. ein E-FuelsFZ hier als 

alleinige Antriebsoption gegen ein BatterieFZ 

oder ein OberleitungFZ durchsetzen wird, ist 

dabei aktuell jedoch nicht absehbar, denkbar 

ist in der Flottenumstellung auch statt der 

Entscheidung für eine Antriebstechnologie 

die Flottenergänzung durch Brennstoffzel-

lenFZ oder E-FuelsFZ. Zudem ist in den leichten 

Fahrzeugklassen in Nischenanwendung bei 

geringen Standzeiten und häufigen Fernfahr-

ten oder Off-Road Anwendung ohne Betan-

kungs-Infrastruktur ggf. ein Brennstoffzel-

lenFZ als vorteilhafte Ergänzung denkbar 

(siehe Kapitel 3.2).  

Vor diesem Hintergrund des bereits festge-

legten Schwerpunkts der leichten Fahrzeug-

klassen auf BatterieFZ und den für eine ener-

gieeffiziente Energiewende problematischen 

Effizienzeinbußen von BrennstoffzellenFZ 

kommt diese Studie zu dem Schluss, dass sich 

der BrennstoffzellenFZ-Markthochlauf auf die 

Anwendungen konzentrieren sollte, in denen 

eine BatterieFZ-Anwendung mit deutlichen 

Nutzen-Einbußen einhergeht. Insgesamt gilt 

für die straßenbasierte Mobilität, dass eine 

Wasserstoffanwendung eher in einer Brenn-

stoffzelle anstatt als synthetischer Kraftstoff 

in einem Verbrennungsmotor realistisch er-

scheint, da E-FuelsFZ zumindest im urbanen 

Bereich aufgrund der weiteren Luftschad-

stoffe von den kommunalen Akteuren meist 

nicht als mögliche Lösung gesehen werden 

und der Wirkungsgrad von synthetischen 

Kraftstoffen im Vergleich zu grünem Wasser-

stoff auch noch einmal deutlich verringert ist. 

Ggf. könnte die Nutzung von grünem Wasser-

stoff in einem Verbrennungsmotor im 

Schwerlastbereich interessant sein, da bei der 

Verbrennung geringere Reinheitsansprüche 

an den grünen Wasserstoff gestellt werden 

können als bei der Nutzung in der Brennstoff-

zelle.  

Um in diesem Anwendungsbereich bezüglich 

der Energiekosten konkurrenzfähig zu sein, 

dürfte der Wasserstoff bei den aktuellen 

Strompreisen2023 ohne USt. maximal rund 

4 €/kg H2 (Industriekunde2023 mit Strompreis 

von 0,19€/kWh), 5,20 € (Gewerbekunde2023 mit Strompreis von 0,24 €/kWh) bis 

7,50 €/kg H2 (Gewerbekunde2023 unter 

30.000 kWh/Strom Jahr mit Strompreis von 

0,34 €/kWh) kosten – statt aktuell 10,80 €/kg 

(350 bar Tankstelle) (siehe Kapitel 4.2.1). Das 

umweltökonomische Instrument der THG-

Minderungsquote bietet dabei perspektivisch 

Zusatzerlöse für grünen Wasserstoff von bis zu 9 €/kg H2. Da die THG-Minderungsquote 

auch für Strom gilt, ist davon auszugehen, 

dass durch die THG-Minderungsquote alter-

native Antriebe allgemein gegenüber fossilen 

Antrieben wirtschaftlicher werden, sich das 

Verhältnis zwischen Wasserstoff und Strom 

aber nicht verändern wird (siehe Kapitel 

4.2.3). 

Bezüglich der Infrastruktur heißt eine Kon-

zentration auf schwere Nutzfahrzeuge, dass 

der Ausbau einer (europaweiten) Wasser-

stoff-Tankstellen-Infrastruktur für den 

Schwerlastverkehr (zumeist 350 bar) gegen-

über dem 700-bar Tankstellen-Netz-Ausbau 

(leichte Fahrzeugklassen) zu priorisieren ist, 

um eine flächendeckend bedarfsgerechte, 

nutzungsfreundliche und wirtschaftliche Be-

tankungsinfrastruktur für den Brennstoffzel-

lenFZ-Markthochlauf im Schwerlastverkehr 

bereitstellen zu können. Leicht zugängliche 
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öffentliche 350-bar Tankstellen können dabei 

den ökonomischen Vorteil haben, dass sie im 

Vergleich zum notwendigen Aufbau einer La-

deinfrastruktur für BatterieFZ infrastruktur-

mäßig für Unternehmer der kostengünstigste 

Einstieg in die Antriebswende   sind. Dagegen 

erscheint der flächendeckende Ausbau der 

700-bar Tankstellen im weltweiten Vergleich 

mit allgemein 13 % der Tankstellen bei 3 % 

der weltweiten BrennstoffzellenFZ-Flotte in 

Deutschland und somit einer Quote von nur 

rund 12 BrennstoffzellenFZ-PKW pro öffentli-

cher 700-bar-Tankstelle54 sowie aufgrund 

des Fokus der leichten Fahrzeugklassen auf 

BatterieFZ als tendenziell ausreichend und 

nicht zu priorisieren.  

Eine Konzentration auf spezielle Fahrzeug-

klassen könnte auch den BrennstoffzellenFZ-

Markthochlauf vielleicht sogar erleichtern. So 

können Mittel und Ressourcen in der Fahr-

zeug-Entwicklung auf spezielle vorteilhafte 

Anwendungsfälle und Modelle konzentriert 

werden, allgemeine Lieferschwierigkeiten 

und fehlende Wirtschaftlichkeit durch kon-

zentrierte Skaleneffekte verbessert und spe-

zifische Infrastruktur und Rahmenbedingun-

gen (bspw. 350-bar Tankstellen oder feh-

lende rechtliche Regulierungen) gezielter 

umgesetzt werden. Die nachteilige Wirt-

schaftlichkeit bzw. Marktreife von grünem 

Wasserstoff im Vergleich zu fossilen Kraft-

stoffen kommt folglich nur in gesamtsyste-

misch sinnvollen Anwendungsbereichen zum 

Tragen und die nachteilige Wirtschaftlichkeit 

kann somit kosteneffizient durch bspw. ge-

zielte CCfD-Konzepte zur Senkung der Be-

triebskosten in politisch gewollten Anwen-

dungsbereichen reduziert werden.  

Insgesamt wird Wasserstoff in der straßenba-

sierten Mobilität sowohl in der NRL-Modell-

region als auch bundesweit mit rund 7 % des 

Energiebedarfs zwar eine relevante, aber 

 
54 1.990 BrennstoffzellenFZ-PKW / 163 700-bar Tankstellen = 12,21 BrennstoffzellenFZ-PKW pro 700-bar Tankstelle 

eher untergeordnete Rolle spielen (siehe Ka-

pitel 5.1). Dies ist vor dem Hintergrund der 

Knappheit von grünem Wasserstoff und des 

Vorhandenseins der energieeffizienteren Lö-

sung BatterieFZ und OberleitungFZ auch sinn-

voll. 

Als synthetischer Kraftstoff in einem E-

FuelsFZ werden die Wasserstoff-Potentiale 

insbesondere in dem Langstrecken-Flugver-

kehr und der Hochseeschifffahrt gesehen. Da 

die NRL-Modellregion weite Teile der natio-

nalen Küste abdeckt, ist mit der Hochsee-

schifffahrt hier ggf. eine im nationalen Ver-

gleich überproportionale Nachfrage nach grü-

nem Wasserstoff für den Verkehrssektor 

denkbar. 

Bezüglich der Nutzung von konfliktären Roh-

stoffen erscheinen BrennstoffzellenFZ auf-

grund der kleineren Batterie etwas vorteil-

hafter gegenüber eines BatterieFZ. In jedem 

Fall drohen mit Blick auf die Antriebswende 

aber neue Rohstoff-Abhängigkeiten bezüglich 

der konfliktären Rohstoffe, die häufig nur aus 

wenigen Ländern importiert werden (kön-

nen) und somit ein potenzieller Risikofaktor 

für die Versorgungsicherheit sein können 

(siehe Kapitel 3). 

Abschließend sei betont, dass im Sinne einer 

ganzheitlichen Verkehrswende bis 2045 und 

vor dem Hintergrund der problematischen 

Nutzung von konfliktären Rohstoffen für alle 

alternative Antriebstechnologien die An-

triebswende nur eine Teillösung für die Defos-

silisierung des Verkehrssektors leistet. Ziel 

sollte es sein, stets auch eine Mobilitäts- und 

Verkehrsträgerwende mitzudenken (siehe Ka-

pitel 2).  
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https://hawhamburgedu.sharepoint.com/sites/NRLAG5-Potentialanalyse/Freigegebene%20Dokumente/%23%20Potentialanalyse%20-%20Veröffentlichungsreihe/2022-11-NRL-AG5-H2-Teil-3-Verkehrs%20Template28.11.docx#_Toc129333732
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hicle) genannt 

EBeV 2022   Emissionsberichterstattungsverordnung 2022 

EEG    Erneuerbare-Energien-Gesetz  

EU-ETS                             European Union Emissions Trading System (EU-Emissionshandel) 

EU    Europäische Union 

FossilFZ   Fahrzeug, das mit einem Verbrennungsmotor auf fossiler Kraftstoff-Ba-

sis angetrieben wird, in der Literatur wird ein allgemeines Verbren-

nungsmotor-Fahrzeug auch ICEV (internal combustion engine vehicle) 

genannt 

H2    Wasserstoff 

KBA    Kraftfahrtbundesamt 

KFZ    Kraftfahrzeug 

kg    Kilogramm 

km    Kilometer 

KSG    Bundes-Klimaschutzgesetz  

KTF    Klima- und Transformationsfonds 
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KUEBLL   europäischen Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien 

kWh    Kilo-Watt-Stunden 

LKW   Lastkraftwagen 

LNF    Leichtes Nutzfahrzeug 

M1   Fahrzeug zur Personenbeförderung mit höchstens acht Sitzplätzen au-

ßer dem Fahrersitz 

M2   Fahrzeug zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer 

dem Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 5 Tonnen 

M3   Fahrzeug zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer 

dem Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 5 Ton-

nen 

Mio.    Millionen 

Mrd.    Milliarden 

N1   Fahrzeug zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 

zu 3,5 Tonnen 

N2   Fahrzeug zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von 

mehr als 3,5 Tonnen bis zu 12 Tonnen 

N3   Fahrzeug zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von 

mehr als 12 Tonnen 

NOx    Stickstoffoxide 

NRL   Norddeutsches Reallabor 

OberleitungFZ   Fahrzeug, das per Oberleitung betrieben wird 

OPEX    Operating Expenses (Betriebsausgaben) 

ÖPNV    Öffentlicher Personennahverkehr 

PKW    Personenkraftwagen 

PtL    Power-to-Liquid (Energie zu Flüssigkeit) 

PtX    Power-to-X (Energie zu X) 

PV    Photovoltaik 

RED II   Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU 2018/2001) (Renewable Energy 

Directive) 

RED III   im FitFor55 angekündigte Anpassung der Erneuerbare-Energien-Richt-

linie (Renewable Energy Directive) 

SaubFahrzeugBeschG  Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge  

SNF    Schweres Nutzfahrzeug 

StromPBG   Strompreisbremsegesetz 

t    Tonne 

TEHG    Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 

THG   Minderungsquote Treibhausgasminderungsquote nach § 37 a-c BIm-

SchG 

THG    Treibhausgas 

TWh    Terra-Watt-Stunde 

USt.    Unternehmenssteuer 

zGG    zulässiges Gesamtgewicht 
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A. Tabelle Vergleich der Antriebs-Effizienz-Kosten  

       €/    An-

triebs-

effizi-

enz 

Tatsächliche Antriebs-

       €/    

Strom2021 – Haushaltskunde 
inklusive Netzentgelten, 
Steuern, Abgaben und Umla-
gen 

       € kW  (BNetzA 2022: 

293) 

77 % 

      € Antriebs-kWh 

(ohne USt. 0,356 € An-
triebs-kWh) 

Strom2021 – Gewerbekunde 
(50 MWH/Jahr) inklusive 
Netzentgelten, Abgaben und 
Umlagen 

0,2323 € kW  (BNetzA 2022: 

284) 
0,302 € Antriebs-kWh 

Strom2021 – Industriekunde 
(24 GWH/Jahr) inklusive 
Netzentgelten, Abgaben und 
Umlagen ohne Vergünstigun-
gen 

0,1694 € kW  (BNetzA 2022: 

281) 
0,220 € Antriebs-kWh 

Strom2023 – Haushaltskunde 
inklusive Netzentgelten, 
Steuern, Abgaben und Umla-

gen 

    € kW   aus  trompreis-
bremsegesetz) 

0,520 € Antriebs-kWh 

Strom2023 – Kleinunterneh-
men (weniger als 30.000 
kWh/Vorjahr) - inklusive 
Netzentgelten, Steuern, Ab-
gaben und Umlagen - ohne 
USt. 

    € kW   aus  trompreis-
bremsegesetz) – 19 % USt. = 

      € kW  

0,447 € Antriebs-kWh 

Strom2023 – Gewerbekunde 
(50 MWh/Jahr) – ohne USt. 

     € kW   trompreis remse 
(aus Strompreisbremsegesetz) + 

      € kW   ür € kW   ür 
Netzentgelten, Steuern, Abga-
ben und Umlagen (orientiert an 

Strom2021 (BNetzA 2022: 284)) 

→       € kW  

0,240 € Antriebs-kWh 

Strom2023 – Industriekunde 
(50 MWh/Jahr) – ohne USt. 

     € kW   trompreis remse 
(aus Strompreisbremsegesetz) + 

      € kW   ür € kW   ür 
Netzentgelten, Steuern, Abga-
ben und Umlagen (orientiert an 

Strom2021 (BNetzA 2022: 281)) 

→       € kW  

0,169 € Antriebs-kWh 
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AC-Ladesäule2022 Minimum      € kW  (ADAC 2022) 0,468 € Antriebs-kWh 

AC-Ladesäule2022 Maximum      € kW  (ADAC 2022) 0,636 € Antriebs-kWh 

DC-Ladesäule2022 Minimum      € kW  (ADAC 2022) 0,506 € Antriebs-kWh 

DC-Ladesäule2022 Maximum      € kW  (ADAC 2022) 0,961 € Antriebs-kWh 

    

Wasserstoff2021     € kg -->       € kW  

51 % 

0,5588 € Antriebs-kWh 

(ohne USt. 0,470 € An-
triebs-kWh) 

Wasserstoff2022 350 bar       € kg -->       € kW  

(ohne USt.       € kg → 0,324 

€ kW   

0,756 € Antriebs-kWh 

(ohne USt. 0,653 € An-
triebs-kWh) 

Wasserstoff2022 700 bar       € kg -->       € kW  

(ohne USt.       € kg → 3,492 

€ kW   

0,815 € Antriebs-kWh 

(ohne USt. 0,685 € An-
triebs-kWh) 

   

Wasserstoff  

(= Strom - Haushalts-
kunde2021 →      €/     

7,20 € kg --> 0,216 € kW  0,424 € Antriebs-kWh 

Wasserstoff  

(= Strom - Haushalts-
kunde2023 → 0,40 €/     

8,83 € kg --> 0,265 € kW  0,519 € Antriebs-kWh 

 

Wasserstoff  

(= Strom <30.000 kWh2023 → 
0,336 €/   ) 

7,42 € kg (ohne USt.) --> 0,223 

€ kW  

0,437 € Antriebs-kWh 

(ohne USt.) 

Wasserstoff  

(= Strom Gewerbekunde2023 

→ 0,235 €/   ) 

5,19 € kg  o ne   t   --> 0,156 

€ kW  

0,305 € Antriebs-kWh 

(ohne USt.) 

Wasserstoff  

(= Strom Industriekunde2023→ 
0,185 €/   ) 

4,08 € kg  o ne   t   --> 0,123 

€ kW  

0,240 € Antriebs-kWh 

(ohne USt.) 

    

Synthetischer Diesel2021       is     €   (Dena & LBST 

2017: 9; Heinzmann, Glöser-
Chahoud, Dahmen et al. 2021: 

69; Jacob 2019: 164) → 0,284 

 is       € kW 55 → Mittelwert 

30 % 

1,238 € Antriebs-kWh 

 

(ohne USt. 1,04 € An-
triebs-kWh) 

 
55 Bei einem Energiegehalt für Diesel von 9,8 kWh/l. 
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       € kW       o ne   t  
       € kW  

Synthetischer Diesel2030       is      €   (Agora Energie-

wende, Agora Verkehrswende & 

Frontier Economics 2018; IWES 
2017; Wuppertal Institut 2019: 

12–13) →  itte  ert      €   → 

      € kW  

0,924 € Antriebs-kWh 

 

(ohne USt. 0,777 € An-
triebs-kWh) 

Synthetischer Diesel2050 1,73 bis 2,43 €   (Agora Energie-
wende, Agora Verkehrswende & 

Frontier Economics 2018; Dena 

& LBST 2017: 9; IWES 2017; 
Wuppertal Institut 2019: 12–
13) →  itte  ert      €   → 

      € kW  

0,706 € Antriebs-kWh 

 

(ohne USt. 0,593 € An-
triebs-kWh) 

 

Diesel2021       €   --> 0,1428 € kW  

(en2x 2022) 

0,476 € Antriebs-kWh 

 

(ohne USt. 0,400 € An-
triebs-kWh) 

Benzin2021 (E5)       €   --> 0,1858 € kW  

(en2x 2022) 

0,619 € Antriebs-kWh 

 

(ohne USt. 0,521 € An-
triebs-kWh) 

Diesel2022        €   -->     € kW  

(en2x 2022) 

0,667 € Antriebs-kWh 

 

(ohne USt. 0,560 € An-
triebs-kWh) 

Benzin2022 (E5)        €   -->        € kW  

(en2x 2022) 

0,755 € Antriebs-kWh 

 

(ohne USt. 0,635 € An-
triebs-kWh) 

 

Umrechnungsfaktor Diesel: 1 l Diesel = 9,8 kWh 

Umrechnungsfaktor Benzin: 1 l Benzin = 8,5 kWh 

Umrechnungsfaktor Wasserstoff: 1 kg H2 = 33,33 kWh 

Bezüglich der Strompreise2023: Die zuzüglichen Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen 

exklusive Umsatzsteuer und exklusive der abgeschafften EEG-Umlage betrugen 2021 +0,1057 € für Gewerbekunden (50 MWh/Jahr) (BNetzA 2022: 284) und +0,0555 € für Industriekunden 

(24 GWh/Jahr) (BNetzA 2022: 281). Unter der Annahme, dass diese zusätzlichen Netzentgelte, 
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Steuern, Abgaben und Umlagen zukünftig in etwa der Dimension von 2021 entsprechen und 

die Strompreisbremse als längerfristiger Zielpreis für den Strompreis verstanden wird, sodass 

die Zusatzkosten für die restlichen 30 % ignoriert werden können, wird für die folgende Un-tersuchung ein Strompreis von 0,235 € für Gewerbekunden (50 MWh/Jahr) und von 0,185 für 
Industriekunden (24 GWh/Jahr) angenommen. 

Bezüglich des synthetischen Diesels2030/2050: Unter der vereinfachenden Annahme, dass 

2030/2050 die Energiesteuer (0,4704 €/L) und die Umsatzsteuer (19 %) gleichbleiben und es 

keine weiteren Kosten (wie bspw. Transport- und Verkaufskosten oder die aktuell noch vor-

handene CO2-Abgabe etc.) geben wird. 

Annahmen: 

• Aufbauend auf den Wirkungsgraden aus Kapitel 3 „Technologien der Antriebs-

wende< und der dort enthaltenden Vereinfachungen bezüglich Transport- & Spei-

cherverluste (siehe auch Fußnote 10) 

• Keine Steigerung der Antriebseffizienz durch Rekuperation. 

• Nur indirekte Kosten für den Ladesäulen- oder Tankstellenbetrieb (Fokus auf die 

Energie-Kosten) 

• Annahme Strompreisbremse ist die Zielpreise für die nächsten Jahre –> die Begren-

zung auf 70 % bzw. 80 % des Vorjahresverbrauchs wird ignoriert 
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B. Tabelle Erlös THG-Minderungsquote  

 
56 Vollständig durch nicht-biogene erneuerbare Energien gespeisten Elektrolyse 
57 Sabatier-Prozess mit Wasserstoff aus der durch nicht-biogene erneuerbare Energien gespeisten Elektrolyse 

 2023 2026 2030 

 

In 

€ kW  

In 

€  n-
triebs

-kWh 

In 

€ kW  

In 

€  n-
triebs-

kWh 

In 

€ kW  

In 

€  n-
triebs-

kWh 

Netzstrom (öffentliche Ladesäule) 

0,16 

€ kW  

0,12 

€  n-
triebs

-kWh 

0,22 

€ kW  

0,17 

€  n-
triebs-

kWh 

0,26 

€ kW  

0,20 

€  n-
triebs-

kWh 

PV-Strom (Direktleitung an öffentli-

che Ladesäule) 0,39 

€ kW  

0,30 

€  n-
triebs

-kWh 

0,38 

€ kW  

0,29 

€  n-
triebs-

kWh 

0,33 

€ kW  

0,25 

€  n-
triebs-

kWh 

Onshore-Wind-Strom (Direktleitung 

an öffentliche Ladesäule) 0,41 

€ kW  

0,32 

€  n-
triebs

-kWh 

0,40 

€ kW  

0,31 

€  n-
triebs-

kWh 

0,34 

€ kW  

0,26 

€  n-
triebs-

kWh 

Offshore-Wind-Strom (Direktleitung 

an öffentliche Ladesäule) 0,42 

€ kW  

0,32 

€  n-
triebs

-kWh 

0,40 

€ kW  

0,31 

€  n-
triebs-

kWh 

0,34 

€ kW  

0,26 

€  n-
triebs-

kWh 

Grüner Wasserstoff56 (öffentliche 

Tankstellen) 

0,27 

€ kW  
bzw. 

9,06 

€ kg 

0,14 

€  n-
triebs

-kWh 

0,26 

€ kW  
bzw. 

8,55 

€ kg 

0,13 

€  n-
triebs-

kWh 

0,22 

€ kW  
bzw. 

7,23 

€ kg 

0,11 

€  n-
triebs-

kWh 

Synthetisches Methan57 (öffentliche 

Tankstellen) 

0,27 

€ kW  

 0,26 

€ kW  

 0,22 

€ kW  

 

 

 2023 2026 2030 

 €  a r eug €  a r eug €  a r eug 

Fahrzeug Allgemein Strom (2.000 

kWh) 316,   € 439,   € 521,   € 

Fahrzeug N1 Strom (3.000 kWh) 474,   € 659,   € 782,   € 

Fahrzeug M3 Strom (72.000 kWh) 11.397,   € 15.829,   € 18.769,   € 
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Annahmen: 

• Berechnung gemäß § 37a BImSchG, inspiriert von (GreenTax 2021b, 2021a) 

• Preis THG-Emissionszertifikat 450 €/t CO2-Äq 

• Keine Vertriebskosten der THG-Emissionsminderungszertifikate 

• Lineare Senkung der THG-Emissionen des Strommix entsprechend der Klimaziele 

bis 2030 

• THG-Emissionen Photovoltaik, Wind an Land/auf See bleiben konstant gemäß (UBA 

2022a) 

• Höhe des kWH-Jahresverbrauchs für BatterieFZ (und analog angenommen für Brenn-

stoffzellenFZ und E-FuelFZ) gemäß Schätzwertes der anrechenbaren energetischen 

Menge elektrischen Stroms für ein reines Batterieelektrofahrzeug (BMUV 2021)  

Anmerkung: 

Die Anrechnung von Strom für Elektrofahrzeuge ist in der 38. BImSchV geregelt, die Anrech-

nung strombasierter Kraftstoffe in der 37. BImSchV. Bezüglich der 37. BImSchV wird im Jahr 

2023 eine Anpassung entsprechend des delegierten Rechtsakts der europäischen Kommission 

gemäß Art. 27 Abs. 3 UAbs. 7 Erneuerbare-Energien-Richtlinie bezüglich grünen Wasserstoffs 

erwartet. 

 

  

Fahrzeug Allgemein Wasserstoff 

(2.000 kWh) 537,   € 513,   € 433,   € 

Fahrzeug N1 Wasserstoff (3.000 

kWh) 806,   € 769,   € 650,   € 

Fahrzeug M3 Wasserstoff (72.000 

kWh) 19.346,   € 18.468,   € 15.614,   € 
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C. Antriebswende in den verschiedenen Fahrzeugklassen 

Die Klasse PKW (Fahrzeugklasse M1) ist mit 

60,6 % der THG-Emissionen der größte Emit-

tent im straßenbasierten Verkehr (EEA 2022: 

18). Entsprechend dem Energieeffizienz-Leit-

gedanken werden im straßenbasierten Ver-

kehr im Bereich der PKW BatterieFZ als zu 

präferierende und durchsetzende Lösung ge-

sehen, die auch schon bezüglich geringerer 

Anschaffungs- als auch Betriebskosten öko-

nomisch im Vorteil ist (BDI 2021: 32; Dena 

2021: 164; Fraunhofer ISI 2021c: 62; Koper-

nikus-Projekt Ariadne 2021: 62; SRU 2021: 

61; Öko-Institut 2021: 48; Prognos, Öko-Insti-

tut, & Wuppertal-Institut 2021b: 76–79; 

Specht & Fabianek 2022; Nationaler Wasser-

stoffrat 2023: 2–3). Teilweise werden aber 

auch für den PKW sinnvolle Brennstoffzel-

lenFZ-Einsatzpotentiale bei geringen Stand-

zeiten und häufigen Fernfahrten gesehen 

(DLR 2020: 6–8) wie bspw. Taxis (Hydrogen 

Council & McKinsey & Company 2021: 26–28) 

oder off-road Anwendungen (Liebreich 

2021). So ist unklar, ob und welche Rolle Was-

serstoff als BrennstoffzellenFZ oder E-FuelsFZ 

in dem Bereich spielen wird. Die Prognosen 

gehen dabei von einer Nischenrolle (BDI 

2021: 16; Fraunhofer ISI 2021c: 33), einem 

Verbot von E-FuelsFZ durch das FossilFZ 

Neuzulassungsverbot der EU ab 2035 (siehe 

Kapitel 4.2) bis zu einem Bedeutungsgewinn 

in den 2030er Jahren (Dena 2021: 164) als 

notwendige Alternative für Verbrenner-Rest-

bestände und Oldtimer (Kopernikus-Projekt 

Ariadne 2021: 62). Herstellerseitig entwi-

ckeln manche PKW-Hersteller weiterhin 

BrennstoffzellenFZ für den europäischen 

Markt (Hyundai und Toyota), andere Herstel-

ler sind aus der Forschung ausgestiegen (VW, 

Mercedes-Benz).  

Im straßenbasierten Verkehr im Bereich der 

LNF (Leichte Nutzfahrzeuge = Fahrzeuge mit 

einem maximal zulässigen Gesamtgewicht 

von 3,5 Tonnen/ Fahrzeugklasse (N1)) wer-

den insbesondere im städtischen und regio-

nalen Lieferverkehr zumeist BatterieFZ als zu 

präferierende und die sich durchsetzende Lö-

sung gesehen (bspw. (BDI 2021: 117; Dena 

2021: 258; Fraunhofer ISI 2021c: 62; Koper-

nikus-Projekt Ariadne 2021: 72; Öko-Institut 

2021: 40; Prognos, Öko-Institut, & Wupper-

tal-Institut 2021b: 79–80; SRU 2021: 61; UBA 

2019: 230; Ueckerdt, Bauer, Dirnaichner et al. 

2021: 391; Wuppertal Institut 2020: 85), teil-

weise auch schon unter den derzeitigen regu-

latorischen Rahmenbedingungen (Agora Ver-

kehrswende 2020: 95; BMVI 2020: 9; NPM - 

AG 1 2020: 17; Öko-Institut & HHN 2020: 45–
46). Gleichzeitig steigert sich durch tendenzi-

ell geringere Standzeiten und häufigere Fern-

fahrten das Einsatzpotential von Brennstoff-

zellenFZ für Nischenanwendungen (BMVI 

2020: 19; DLR 2020: 6–8; Fraunhofer ISI 

2021c: 63; NPM - AG 2 2020: 46). E-FuelsFZ 

der Klasse N1 wären von einem möglichen 

M1-Neuzulassungsverbot ab 2035 für E-

FuelsFZ vermutlich auch betroffen. Als LNF 

entwickeln auch andere Hersteller vermehrt 

BrennstoffzellenFZ für den europäischen 

Markt (Peugeot, Renault, Citroen und Opel).  

Im straßenbasierten Verkehr im Bereich der 

SNF (schweren Nutzfahrzeuge = Fahrzeuge 

zur Güterbeförderung mit einer zulässigen 

Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen bis zu 

12 Tonnen (N2) bzw. Fahrzeuge zur Güterbe-

förderung mit einer zulässigen Gesamtmasse 

von mehr als 12 Tonnen (N3)) ist es aufgrund 

der längeren Fahrstrecken, anspruchsvolle-

ren Nutzlastprofilen und höheren Kosten-

drucks unklar, welche Antriebsart hier sinn-

voll ist und sich durchsetzen wird (Kluschke, 

Gnann, Plötz et al. 2019; Agora Verkehrs-

wende 2020: 95; BMVI 2020: 10–11; NPM - 

AG 1 2020: 35; Agora Energiewende & 
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Guidehouse 2021: 9–10; Prognos, Öko-Insti-

tut, & Wuppertal-Institut 2021b; SRU 2021: 

75-76; Nationaler Wasserstoffrat 2023: 3–5). 

Teilweise wird für Lkw bis 12 t zulässiges Ge-

samtgewicht BatterieFZ als der sich durchset-

zende Fahrzeugtyp gesehen (UBA 2019: 230). 

Tendenziell wird der BatterieFZ-LKW eher auf 

Kurz- und Mittelstrecke gesehen und der 

BrennstoffzellenFZ auf Fernstrecke, während 

andere in allen Segmenten Anteile von Batte-

rieFZ bzw. OberleitungFZ-Fahrzeuge sehen. 

Der Erfolg von BatterieFZ im Güterfernver-

kehr (Jahresfahrleistung > 100.000 km) ist 

insbesondere abhängig von weiteren Fort-

schritten bei der spezifischen Energie der 

Batteriesysteme, der Zyklenfestigkeit der Bat-

terien für tägliche Ladevorgänge, von einer 

flächendeckenden Verfügbarkeit von 

(Schnell-) Ladeoptionen während gesetzlich 

vorgeschriebener Lenkpausen (Öko-Institut 

2021: 40) sowie der Entwicklung der Fest-

stoffbatterie (BDI 2021: 117). Dabei wird zu-

künftig von einem Trade-off zwischen ener-

gieoptimierten Zellen (hohe Kapazität) und 

leistungsoptimierten Zellen (Schnellladefä-

higkeit) ausgegangen (Öko-Institut & HHN 

2020: 47–48). Teilweise wird eine weitge-

hende Elektrifizierung des Schwerlastver-

kehrs durch die Installation eines Oberlei-

tungsnetzes von 2.500 bis 4.000 km der nati-

onalen Autobahnen als primäre Strategie ge-

fordert, insbesondere für Sattelkraftfahr-

zeuge (Agora Verkehrswende 2020: 95; NPM 

- AG 2 2020: 18; SRU 2021: 75–76; Wuppertal 

Institut 2020: 74–85), deren ökonomische 

Umsetzbarkeit aber umstritten ist (NPM - AG 

2 2020: 19; Öko-Institut & HHN 2020: 52-53; 

SRU 2021: 75–76). Zum Teil wird hier (in ei-

nigen Fällen auch in Ergänzung zum Oberlei-

tungsnetz) auf BrennstoffzellenFZ gesetzt, ins-

besondere bei Anwendungen mit erhöhter 

Anforderung an die Reichweite ohne Zwi-

schenladung/-betankung (DLR 2020: 10; 

NPM - AG 2 2020: 19; Wuppertal Institut 

2020: 74). Je nach Szenario wird auch ein grö-

ßerer Anteil von BrennstoffzellenFZ bzw. E-

FuelsFZ im SNF-Bereich gesehen (bspw. rund 

40 % BrennstoffzellenFZ) (Dena 2021: 259; 

Fraunhofer ISI 2021c: 63; Kopernikus-Pro-

jekt Ariadne 2021: 72). BrennstoffzellenFZ 

bzw. E-FuelsFZ Lösungen sind auch insbeson-

dere bei off-grid Anwendungen interessant, 

bei denen ein Strom-Ladevorgang erhebli-

chen Aufwand bedeuten würde, bspw. Bau-

stellenfahrzeuge wie Planierraupen in nicht 

ans Strom-Netz angeschlossenen gebieten 

(Liebreich 2021). Ein LKW mit geringer Fahr-

leistung kann als ICEsyn Kostenvorteile ge-

genüber einem BrennstoffzellenFZ haben 

(Öko-Institut 2021: 65-66). Durch die fort-

schreitende Technologiereife und bei deutli-

cher Kostendegression wird eine höhere Be-

deutung des BrennstoffzellenFZ-LKW bereits 

ab Ende der 2020er gesehen (Dena 2021: 

164). Andere Studien sehen das Problem, 

dass voraussichtlich 2027 eine erste Genera-

tion BrennstoffzellenFZ mit einer zweiten Ge-

neration BatterieFZ konkurrieren müsste und 

durch diesen technologischen Nachteil nicht 

durchsetzen werde (Plötz 2022). So wird der 

BatterieFZ-Marktanteil bei LKW Neuzulassun-

gen für den Fernverkehr im Jahr 2030 teil-

weise bei 99,5 % (Agora Verkehrswende 

2022: 13).  Die Hemmnisse für BatterieFZ-

LKW werden weniger in den techno-ökono-

mischen Aspekten gesehen, sondern wenn 

eher in einer mangelnde Fahrzeugverfügbar-

keit und individuellen Konfigurierbarkeit von 

Fahrzeugen sowie die Installation und der 

Netzanschluss von betrieblicher Ladeinfra-

struktur (ifeu 2021). Im Bereich der SNF ent-

wickeln beispielsweise Hyundai, Daimler 

Trucks, MAN Truck, Scania oder NIKOLA ei-

gene BatterieFZ und BrennstoffzellenFZ-Mo-

delle, andere Unternehmen wie FAUN oder 

Clean Logistics rüsten bestehende Fahrzeuge 

um. 
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Im straßenbasierten Verkehr im Bereich der 

Personenbeförderung (Fahrzeuge zur Perso-

nenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen 

außer dem Fahrersitz und einer zulässigen 

Gesamtmasse bis zu 5 Tonnen (M2) bzw. 

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit 

mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrer-

sitz und einer zulässigen Gesamtmasse von 

mehr als 5 Tonnen (M3)) gibt es aufgrund der 

längeren Fahrstrecken, anspruchsvolleren 

Nutzlastprofilen auch im urbaneren Raum 

und höheren Kostendrucks neben primär 

BatterieFZ ebenso Einsatzpotentiale für 

BrennstoffzellenFZ (NOW GmbH 2021b; NPM 

- AG 2 2020: 51; Öko-Institut 2021: 52-53). Im 

Personennahverkehr ist der Vorteil von 

BrennstoffzellenFZ die einfache Integration in 

die bisherige Infrastruktur und Einsatzpläne 

(kurze Betankungsdauer bei langer Nut-

zungsdauer, höhere Einsatzflexibilität ) (DLR 

2020: 9-10; Öko-Institut 2021: 52). Teilweise 

werden im Personennahverkehr auch Ober-

leitungFZ-Busse (Trolleybusse) in Erwägung 

gezogen, insbesondere bei schon vorhande-

nen Oberleitungen (Öko-Institut 2021: 52). 

Im Personenfernverkehr werden neben Bat-

terieFZ aufgrund der langen täglichen Einsatz-

zeiten auch BrennstoffzellenFZ-Potentiale ge-

sehen (DLR 2020: 9-10; Öko-Institut 2021: 

53).  

Im schienenbasierten Güter- und Personen-

verkehr wird die Elektrifizierung über Ober-

leitung als die primäre Lösung gesehen (Ko-

pernikus-Projekt Ariadne 2021: 319; SRU 

2021: 60). Dies sei jedoch nicht immer ökono-

misch sinnvoll. So gibt es je nach Gesamtlänge 

und Topografie Einsatzpotentiale für Trieb-

zugkonzepte auf BatterieFZ-Basis und Brenn-

stoffzellenFZ-Basis (BDI 2021: 119; Dena 2021; 

Fraunhofer ISI 2021c: 28; Nationaler Wasser-

stoffrat 2023: 2; NPM - AG 2 2020: 43–46; Öko-

Institut 2021: 53–54; SRU 2021: 60; VDE 2019). 

Dies gilt insbesondere im Personenverkehr, 

da dort durch den Fahrplanbetrieb eine lang-

fristig zuverlässige Abnahme von Wasserstoff 

gewährleistet werden kann (DLR 2020: 10-

11). 

Im wasserbasierten Güter- und Personenver-

kehr gibt es in Nischenanwendungen in der 

Binnenschifffahrt sowohl erste BatterieFZ als 

auch BrennstoffzellenFZ Konzepte (Dena 

2021: 259; DLR 2020: 11–12; Nationaler 

Wasserstoffrat 2023: 2; NPM - AG 2 2020: 44). 

In der Binnenschifffahrt wird eine Elektrifi-

zierung durch Hybridsysteme von beispiels-

weise 20 % angenommen (Fraunhofer ISI 

2021c: 28). Gleichzeitig werden in der inter-

nationalen Seeschifffahrt langfristig Flüssig-

wasserstoff oder aus Wasserstoff hergestellte 

Kraftstoffe wie Ammoniak, verflüssigtes Me-

than oder Methanol aufgrund der hohen be-

nötigten volumetrischen Energiedichte für 

lange Einsatzdauern und der langen Investiti-

onszyklen als aktuell einzige kohlenstofffreie 

Alternative gesehen (Agora Verkehrswende 

2019b: 14–15; Fraunhofer ISI 2021c: 28; Ko-

pernikus-Projekt Ariadne 2021: 319; Natio-

naler Wasserstoffrat 2023: 1–2; NPM - AG 2 

2020: 43–46; Öko-Institut 2021: 62-63; SRU 

2021: 60; UBA 2019: 230; Ueckerdt, Bauer, 

Dirnaichner et al. 2021: 391; Wuppertal Insti-

tut 2020: 74).  

Im luftbasierten Güter- und Personenverkehr 

gibt es in Nischenanwendungen auf der Kurz-

strecke sowohl erste BatterieFZ als auch 

BrennstoffzellenFZ Konzepte (DLR 2020: 12; 

NPM - AG 2 2020: 44; SRU 2021: 60). So wer-

den im nationalen Bereich BatterieFZ-Flug-

zeuge gefordert (Fraunhofer ISI 2021c: 13). 

Gleichzeitig wird auf Langstrecken die Ver-

brennung von strombasiertem Kerosin oder 

Wasserstoff aufgrund der benötigten hohen 

volumetrischen Energiedichten für lange Ein-

satzdauern und der langen Investitionszyklen 

als aktuell einzige Alternative gesehen (Agora 

Verkehrswende 2019b: 14–15; BDI 2021: 

121–122; Dena 2021: 259; DLR 2020: 12; 
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Fraunhofer ISI 2021c: 28; Kopernikus-Pro-

jekt Ariadne 2021: 6; Nationaler Wasserstoff-

rat 2023: 2; NPM - AG 2 2020: 46; Öko-Institut 

2021: 60–62; Prognos, Öko-Institut, & Wup-

pertal-Institut 2021b: 107; SRU 2021: 60-61, 

2021: 75–76; UBA 2019: 230; Ueckerdt, 

Bauer, Dirnaichner et al. 2021: 391; Wupper-

tal Institut 2020: 74). Dabei gilt es zu beach-

ten, dass synthetisches Kerosin auf Direct Air 

Capture Basis nicht unbedingt THG-neutral 

ist, da CO2 in der Atmosphäre einen höheren 

Strahlungsantrieb hat (McKinsey & Company 

2020: 21) sowie weitere THG mit Klimawir-

kung wie NOx ausgestoßen werden (Lee, 

Fahey, Skowron et al. 2021). Es wird davon 

ausgegangen, dass nur 33 % der THG-Emissi-

onen eines Langstreckenflugs durch syntheti-

sche Kraftstoffe reduziert werden kann (Sci-

entist for Future 2022: 12). 
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D. Tabelle Angenommene Energie-Verbräuche für verschiedene Fahr-

zeugklassen 

  Diesel BatterieFZ Brennstoff-
zellenFZ 

  
Wirkungsgrad Wirkungs-

grad 

Wirkungs-

grad 
  

30 % 77 % 51 % 
 

Bedarf in 

kWh/100 

km 

Verbrauch in l 

Kraftstoff 
(Diesel) /100 

km 

Verbrauch 

in kWh / 

100 km 

Verbrauch in 

kg Wasser-
stoff / 100 

km 

Krafträder  12,23 4,16 14,39 0,72 

     

Personenkraftwagen  21,44 7,29 25,22 1,26 

     

Linienbus  119,35 40,60 140,41 7,02 

Fernlinienbus  88,02 29,94 103,56 5,18 

Sonstige Reisebusse  88,02 29,94 103,56 5,18 

     

Lastkraftwagen mit zulässi-
ger Gesamtmasse bis 3.500 kg  

24,60 8,37 28,94 1,45 

Lastkraftwagen 3.501 bis 
7.500 kg  

39,30 13,37 46,24 2,31 

Lastkraftwagen 7.501 bis 
12.000 kg  

54,00 18,37 63,53 3,18 

Lastkraftwagen 12.001 und 
mehr kg  

76,80 26,12 90,35 4,52 

     

Sattelzugmaschinen  90,90 30,92 106,94 5,35 

land-/forstwirtschaftliche 
Zugmaschinen  

90,90 30,92 106,94 5,35 

sonstige Zugmaschinen  90,90 30,92 106,94 5,35 

     

Sonstige Kfz  39,30 13,37 46,24 2,31 
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Dabei ist zu beachten, dass Faktoren wie Mehrverbrauch durch Mehrgewicht (z. B. Batterie), 

Wenigerverbrauch durch Rekuperation oder Effizienzsteigerung Antrieb nicht berücksichtig 

wurden. 

 

Annahme Bedarfsabschätzung: 

• Lineare Projektion der KBA Daten (Anzahl Fahrzeuge auf Kreis-Ebene und durch-

schnittliche Jahresfahrleistung nach Fahrzeugtyp) aus der Vergangenheit in die Zu-

kunft (KBA 2022b, 2022a) Allgemein ist die Entwicklung bezüglich Personen/Tonnen-

kilometern je nach Studie unterschiedlich. 

• Anteil der alternativen Antriebe gemäß der politischen Ziele 2030 (15 Millionen PKWs, 

in allen anderen Fahrzeugklassen 33,33 %) (BMU 2019: 80; SPD, BÜNDNIS 90 / DIE 

GRÜNEN & FDP 2021: 27). 

• Verteilung der alternativen Antriebe (BatterieFZ / BrennstoffzellenFZ) gemäß (Prognos, 

Öko-Institut, & Wuppertal-Institut 2021a, 2021b; UBA 2020a) 
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E. Tabelle Gesamtsystemische Studien: Bedarf an Strom, H2 und PtL im 

Verkehrssektor 2030, 2035 & 2045 

 

 

Sektor Verkehr 

 

2030 
 

2045 

 

Absolut in 

TWh/a 

Relativ 

zu Ver-
kehrs-

sektor 

Absolut 

in 
TWh/a 

Relativ zu 

Verkehrs-
sektor 

(B
ru

tt
o

-)
 S

tr
o

m
b

ed
ar

f 

V
er

ke
h

rs
se

kt
o

r 

in
 T

W
h

/a
 

Klimapfade 2.0 k. A. / k. A. / 

Langfristszenarien für die Transfor-
mation des deutschen Energiesys-

tems (T45-Strom) 

62 TWh / 186 
TWh 

48 % 

Langfristszenarien für die Transfor-
mation des deutschen Energiesys-

tems (T45-H2) 

93 TWh / 123 
TWh 

29 % 

Leitstudie Aufbruch Klimaneutrali-

tät 

55 TWh 82 % 110 

TWh 

36 % 

Klimaneutrales Deutschland 2045 74 TWh 94 % 175 

TWh 

52 % 

Ariadne Report  

(Technologie-Mix | REMod) 

55 TWh 89 % 195 

TWh 

43 % 

H
2
-B

ed
ar

f 

V
er

ke
h

rs
se

kt
o

r 

in
 T

W
h

/a
 

Klimapfade 2.0 11 TWh / 21 TWh / 

Langfristszenarien für die Transfor-

mation des deutschen Energiesys-

tems (T45-Strom) 

0 TWh 0 % 19 TWh 5 % 

Langfristszenarien für die Transfor-

mation des deutschen Energiesys-

tems (T45-H2) 

8 TWh / 111 

TWh 

27 % 

Leitstudie Aufbruch Klimaneutrali-
tät 

8 TWh 8 % 59 TWh 25 % 

Klimaneutrales Deutschland 2045 4 TWh 6 % 39 TWh 13 % 

Ariadne Report  

(Technologie-Mix | REMod) 

5 TWh 6 % 91 TWh 27 % 
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Sektor Verkehr 

 

2030 
 

2045 

 

Absolut in 

TWh/a 

Relativ 

zu Ver-
kehrs-

sektor 

Absolut 

in 
TWh/a 

Relativ zu 

Verkehrs-
sektor 

P
o

w
er

-t
o

-L
iq

u
id

-(
P

tL
)-

B
e

d
ar

f 

V
er

ke
h

rs
se

kt
o

r 

in
 T

W
h

/a
 

 

Klimapfade 2.0 39 TWh / 123 
TWh 

/ 

Langfristszenarien für die Transfor-

mation des deutschen Energiesys-

tems (T45-Strom) 

(Benzin, 

Diesel und 

Methan 
wird nicht 

in fos-

sil/syn. un-
terschie-

den): 504 

TWh 

/ 183 

TWh 

47 % 

Langfristszenarien für die Transfor-

mation des deutschen Energiesys-

tems (T45-H2) 

(Benzin, 

Diesel und 

Methan 
wird nicht 

in fos-

sil/syn. un-
terschie-

den) 

514 TWh 

/ 184 

TWh 

44 % 

Leitstudie Aufbruch Klimaneutrali-
tät 

4 TWh 6 % 138 
TWh 

45 % 

Klimaneutrales Deutschland 2045 1 TWh 1 % 120 

TWh 

36 % 

Ariadne Report (Technologie-Mix | 
REMod) 

2 TWh 3 % 
 

164 
TWh 

36 % 
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(BDI 2021; Dena 2021; Prognos, Öko-Institut, & Wuppertal-Institut 2021b; Fraunhofer ISI 

2021b; Kopernikus-Projekt Ariadne 2021). 

  

 

Gesamtsystem  

 

2030 
 

2045 

(B
ru

tt
o

-)
 S

tr
o

m
b

ed
ar

f 

G
es

am
t 

 

in
 T

W
h

/a
 

Klimapfade 2.0 (Netto-Verbrauch) 722 TWh 993 TWh 

Langfristszenarien für die Transformation 

des deutschen Energiesystems (T45-Strom)  

763 TWh 1296 TWh 

Langfristszenarien für die Transformation 

des deutschen Energiesystems (T45-H2) 

779 TWh 1242 TWh 

Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität 698 TWh 910 TWh 

Klimaneutrales Deutschland 2045 643 TWh 1017 TWh 

Ariadne Report (Technologie-Mix, REMod) 740 TWh 1117 TWh 

H
2
-B

ed
ar

f 
 

G
es

am
t 

in
 T

W
h

/a
 

Klimapfade 2.0 43 TWh 237 TWh 

Langfristszenarien für die Transformation 
des deutschen Energiesystems (T45-Strom) 

27 TWh 363 TWh 

Langfristszenarien für die Transformation 

des deutschen Energiesystems (T45-H2) 

72 TWh 694 TWh 

Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität  39 TWh 226 TWh 

Klimaneutrales Deutschland 2045 63 TWh 265 TWh 

Ariadne Report (Technologie-Mix | REMod) 76 TWh 376 TWh 
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Das CC4E 

Das Competence Center für Erneuerbare Energien und EnergieEffizienz (CC4E) ist eine zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg). Entwi-
ckelt werden praxisnahe Lösungen für ein breites Spektrum an technologischen, gesellschaftlichen, politi-

schen und wirtschaftlichen Problemstellungen – von der Idee bis zur Umsetzung.  
 
 

Zum Projekt:  

Norddeutsches Reallabor 

Das Norddeutsche Reallabor (NRL) ist ein innovatives Verbundprojekt, das neue Wege zur Klimaneutralität 

aufzeigt. Dazu werden Produktions- und Lebensbereiche mit besonders hohem Energieverbrauch schrittweise 
defossilisiert – insbesondere in der Industrie, aber auch in der Wärmeversorgung und dem Mobilitätssektor. 
Hinter dem im April 2021 gestarteten Projekt steht eine wachsende Energiewende-Allianz mit mehr als 50 

Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Das Großprojekt hat eine Laufzeit von fünf Jahren 
(04/2021-03/2026). Dabei beträgt das Investitionsvolumen der beteiligten Partner rund 405 Mio. Euro. Als 
 ei  der  örderinitiative > ea  a ore der  nergie ende<  ird das Projekt mit rund     io   uro dur   das  un-
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert. Weitere Fördermittel werden durch das 

Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) bereitgestellt. Das NRL versteht sich als ausbaufähige 
Plattform für weitere Projekte. 
 

 

Webseite: www.norddeutsches-reallabor.de  
LinkedIn: https://de.linkedin.com/showcase/norddeutsches-reallabor  
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